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Gesetz

zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2024 bis 2026
und zur Einführung und Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2024-2026)

Vom 20. Dezember 2024

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: (2) Des Weiteren werden erhöht
1 die Grundgehaltssätze, ausgehend von den sich aus Absatz 1

Artikel 1 Nummer 1 ergebenden Beträgen, und
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung

für die Jahre 2024 bis 2026
die Amtszulagen, die Stellenzulagen und die allgemeine Stellen-
zulage, ausgehend von den sich aus Absatz 1 Nummer 2 erge-
benden Beträgen, um

Sl 1. 5,9 Prozent ab 1. Februar 2025 und
Geltungsbereich

2. weitere 0,4 Prozent ab 1. Januar 2026.
(1) Dieses Gesetz gilt für (3) Die Anwärtergrundbeträge werden ab 1. November 2024 um

1 beamtete Dienstkräfte sowie Richterinnen und Richter des Lan- 100 Euro, ausgehend von den sich aus Anlage 3 der Bekanntma-
des Berlin, chung vom 2. Dezember 2022 (GVBl. S. 696) ergebenden Beträgen,

und ab 1. Februar 2025 um weitere 50 Euro erhöht.beamtete Dienstkräfte der landesunmittelbaren Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und (4) Um 220,04 Euro werden ab 1. November 2024 der Auslands-

zuschlag und um 3,81 Prozent der Auslandskinderzuschlag, ausge-versorgungsberechtigte Personen mit Anspruch auf Versor-
gungsbezüge, die das Land Berlin oder die landesunmittelbaren

hend von den sich aus den Anlagen 6 bis 14 der Bekanntmachung

vom 2. Dezember 2022 (GVBl. S. 696) ergebenden Beträgen, erhöht.
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts Um 4,72 Prozent werden ab 1. Februar 2025 die sich aus Satz 1

er-
zu tragen haben. gebenden Zuschläge erhöht. Ausgehend von den sich aus Satz 2 er-

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für gebenden Beträgen werden der Auslandszuschlag und der Auslands-
1 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamtliche Rich- kinderzuschlag um weitere 0,32 Prozent ab 1. Januar 2026 erhöht.

terinnen und Richter und (5) Ab 1. November 2024 werden die Beträge für den Familien-
zuschlag nach $ 40 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überlei-

2 öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und ihre Verbände.
tungsfassung für Berlin nach Artikel III $ 1 Nummer 3 des Gesetzes

vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 3 des
82 Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 634) geändert worden

Anpassung der Besoldungsbezüge
für die Jahre 2024 bis 2026

ist, wie folgt festgelegt:

1. Erstes Kind 134,50 Euro,

(1)Ab 1. November 2024 werden erhöht 2. Zweites Kind 134,50 Euro,
1 die Grundgehaltssätze um 275,05 Euro, ausgehend von den sich 3. Drittes Kind 819,76 Euro,

aus Anlage 1 Nummer 1 bis 4 der auf Grundlage von Artikel 1

4. Viertes und jedes weitere Kind 678,99 Euro.
$ A des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung
für das Land Berlin 2022 und zur Änderung weiterer Vorschrif- Für die Besoldungsgruppe A 5 erhöht sich der Familienzuschlag für

das erste Kind um 168,96 Euro und für das zweite Kind um 186,05
ten vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621) erfolgten Bekannt-
machung vom 2. Dezember 2022 (GVBl. S. 696) ergebenden

Euro. Für die Besoldungsgruppe A 6 erhöht sich der Familienzu-
schlag für das erste Kind um 164,88 Euro und für das zweite Kind

Beträgen,
um 187,56 Euro. Für die Besoldungsgruppe A 7 erhöht sich der Fa-

die Amtszulagen, die Stellenzulagen und die allgemeine Stellen- milienzuschlag für das erste Kind um 115,83 Euro und für das zwei-
zulage um 4,76 Prozent, ausgehend von den sich aus den Anla- te Kind um 188,73 Euro. Für die Besoldungsgruppe A 8 erhöht sich

gen 4 und 5 der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2022 der Familienzuschlag für das erste Kind um 21,56 Euro und für das

(GVBl. S. 696) sowie aus Artikel 1 $ 1 Nummer 2 und Artikel 2 zweite Kind um 189,39 Euro.
$ 1 Nummer 2 des Nachteilsausgleichsgesetzes vom 10. Februar (6) Ausgehend von den in Absatz 5 Satz 1 festgelegten Beträgen

für das erste und das zweite Kind wird ab 1. Februar 2025 der Fami-2023 (GVBl. S. 58) ergebenden Beträgen.
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Gesetz
zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das Land Berlin 2024 bis 2026  

und zur Einführung und Änderung weiterer Vorschriften (BerlBVAnpG 2024-2026)
Vom 20. Dezember 2024

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung  

für die Jahre 2024 bis 2026

§ 1  
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für 
1.	 beamtete Dienstkräfte sowie Richterinnen und Richter des Lan-

des Berlin, 
2.	 beamtete Dienstkräfte der landesunmittelbaren Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und 
3.	 versorgungsberechtigte Personen mit Anspruch auf Versor-

gungsbezüge, die das Land Berlin oder die landesunmittelbaren 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
zu tragen haben. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
1.	 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamtliche Rich-

terinnen und Richter und 
2.	 öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und ihre Verbände.

§ 2  
Anpassung der Besoldungsbezüge  

für die Jahre 2024 bis 2026 
(1) Ab 1. November 2024 werden erhöht

1. 	 die Grundgehaltssätze um 275,05 Euro, ausgehend von den sich 
aus Anlage 1 Nummer 1 bis 4 der auf Grundlage von Artikel 1 
§ 4 des Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 
für das Land Berlin 2022 und zur Änderung weiterer Vorschrif-
ten vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621) erfolgten Bekannt-
machung vom 2. Dezember 2022 (GVBl. S.  696) ergebenden 
Beträgen,

2. 	 die Amtszulagen, die Stellenzulagen und die allgemeine Stellen-
zulage um 4,76 Prozent, ausgehend von den sich aus den Anla-
gen 4 und 5 der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2022 
(GVBl. S. 696) sowie aus Artikel 1 § 1 Nummer 2 und Artikel 2 
§ 1 Nummer 2 des Nachteilsausgleichsgesetzes vom 10. Februar 
2023 (GVBl. S. 58) ergebenden Beträgen.

(2) Des Weiteren werden erhöht
1. 	 die Grundgehaltssätze, ausgehend von den sich aus Absatz  1 

Nummer 1 ergebenden Beträgen, und
2. 	 die Amtszulagen, die Stellenzulagen und die allgemeine Stellen-

zulage, ausgehend von den sich aus Absatz 1 Nummer 2 erge-
benden Beträgen, um 
1. 5,9 Prozent ab 1. Februar 2025 und
2. weitere 0,4 Prozent ab 1. Januar 2026.

(3) Die Anwärtergrundbeträge werden ab 1. November 2024 um 
100 Euro, ausgehend von den sich aus Anlage  3 der Bekanntma-
chung vom 2. Dezember 2022 (GVBl. S. 696) ergebenden Beträgen, 
und ab 1. Februar 2025 um weitere 50 Euro erhöht. 

(4) Um 220,04 Euro werden ab 1. November 2024 der Auslands-
zuschlag und um 3,81 Prozent der Auslandskinderzuschlag, ausge-
hend von den sich aus den Anlagen 6 bis 14 der Bekanntmachung 
vom 2. Dezember 2022 (GVBl. S. 696) ergebenden Beträgen, erhöht. 
Um 4,72 Prozent werden ab 1. Februar 2025 die sich aus Satz 1 er-
gebenden Zuschläge erhöht. Ausgehend von den sich aus Satz 2 er-
gebenden Beträgen werden der Auslandszuschlag und der Auslands-
kinderzuschlag um weitere 0,32 Prozent ab 1. Januar 2026 erhöht.

(5) Ab 1. November 2024 werden die Beträge für den Familien-
zuschlag nach § 40 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überlei-
tungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 634) geändert worden 
ist, wie folgt festgelegt:

1. Erstes Kind 			   134,50 Euro,
2. Zweites Kind 		  134,50 Euro,
3. Drittes Kind 			  819,76 Euro,
4. Viertes und jedes weitere Kind 	 678,99 Euro.

Für die Besoldungsgruppe A 5 erhöht sich der Familienzuschlag für 
das erste Kind um 168,96 Euro und für das zweite Kind um 186,05 
Euro. Für die Besoldungsgruppe A 6 erhöht sich der Familienzu-
schlag für das erste Kind um 164,88 Euro und für das zweite Kind 
um 187,56 Euro. Für die Besoldungsgruppe A 7 erhöht sich der Fa-
milienzuschlag für das erste Kind um 115,83 Euro und für das zwei-
te Kind um 188,73 Euro. Für die Besoldungsgruppe A 8 erhöht sich 
der Familienzuschlag für das erste Kind um 21,56 Euro und für das 
zweite Kind um 189,39 Euro. 

(6) Ausgehend von den in Absatz 5 Satz 1 festgelegten Beträgen 
für das erste und das zweite Kind wird ab 1. Februar 2025 der Fami-
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lienzuschlag um 5,9 Prozent erhöht. Ausgehend von den sich aus der Mitglieder des Senats im Gesetz- und Verordnungsblatt für Ber-
lin bekannt zu machen.Satz 1 ergebenden Beträgen wird der Familienzuschlag um weitere

0,4 Prozent ab 1. Januar 2026 erhöht.

85
83 Anpassung der Versorgungsbezüge

Sonstige Regelungen (1) Bei versorgungsberechtigten Personen gilt die Erhöhung der
(1) Die Erhöhungen nach $ 2 Absatz 1 gelten entsprechend für: Grundgehaltssätze nach $ 2 Absatz 1 Nummer 1 und $ 3 Absatz 1 ab

1 die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnun-
1. November 2024 für die den Versorgungsbezügen jeweils zugrun-
deliegenden Grundgehaltssätze entsprechend.

gen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, (2) Bei Personen, die bereits am 1. August 2011 versorgungsbe-

rechtigt waren, gelten die Erhöhungen nach $ 2 Absatz 1 Nummer 2die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig wegfal-
lende Ämter, und Absatz 2 sowie $ 3 Absatz 2 entsprechend für die in Artikel 282

Absatz 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungs-die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter zum Grundgehalt
gesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. IS. 1942) und für

und festgesetzte Sondergrundgehälter nach den fortgeltenden die in Artikel 14 $ 1 des Reformgesetzes genannten Bezügebestand-
Besoldungsordnungen der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer und

teile sowie für die in $ 14 Absatz 2 Satz 1

Nummer 3 und $ 84 Ab-
satz 1 Nummer 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes in der je-

die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des weils am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellen-
Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes zulagen und Bezüge.
Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbe- (3) Bei Personen, die nach dem 1. August 2011 versorgungsbe-
träge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundge-
haltssätze.

rechtigt geworden sind, gelten die Erhöhungen nach $ 2 Absatz 1

Nummer 2 und Absatz 2 sowie $ 3 Absatz 2 entsprechend für die in
(2) Die Erhöhungen nach $ 2 Absatz 2 gelten entsprechend für: $ 2 Absatz 2 und $ 3 Absatz 2 genannten Bezügebestandteile, soweit
1 die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnun- sie der Berechnung ihrer Versorgungsbezüge zugrunde liegen.

gen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und (4) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach
Hochschullehrer, dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 gelten-

die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig wegfal- den Fassung nicht zugrunde liegt, werden, wenn der Versorgungsfall

vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist, ausgehend von den sich auslende Ämter,

die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum
Absatz 1 ergebenden Beträgen ab
1 1. Februar 2025 um 5,8 Prozent undGrundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und Zu-

schüsse nach den fortgeltenden Besoldungsordnungen der 2 1. Januar 2026 um weitere 0,3 Prozent, ausgehend von den sich
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, aus Nummer 1 ergebenden Beträgen,

die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundge- erhöht. Dies gilt entsprechend für
halt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 sowie die all- 1 Versorgungsbezüge von Hinterbliebenen von vor dem 1. Juli
gemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 2b der An- 1997 vorhandenen versorgungsberechtigten Personen,
lage II (Bundesbesoldungsordnung W) zum Bundesbesoldungs-

Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, und
gesetz in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung,

den Betrag nach Artikel 13 $ 2 Absatz 4 des Fünften Gesetzes
die Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren, haupt-

zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai
berufliche Leiterinnen und Leiter sowie Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen, soweit deren Teilnahme an re-

1990 (BGBl. IS. 967).

(5) Bei versorgungsberechtigten Personen, deren Versorgungsbe-gelmäßigen BesoldungsanpassungenaufGrundlandesrechtlicher
Regelungen festgelegt wurde, zügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 zugrunde

liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab
die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädi-
gungen und anderen Bezüge, die nach Artikel 14 $ 5 des Re-

1 1. Februar 2025 um 72,20 Euro und

formgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. IS. 322), das durch 2 1. Januar 2026 um 72,49 Euro,
Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334)

wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach
geändert worden ist, fortgelten und Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Anla-
die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des ge I (BundesbesoldungsordnungenA und B) des Bundesbesoldungs-
Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1989 geltenden Fassung bei
Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbe- Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde gelegen hat.

träge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundge- (6) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschriften gel-
haltssätze. ten die Anpassungen nach den Absätzen 1 bis 4 sowie den $$ 2 und

(3) Für am 1. November 2024 amtierende Mitglieder des Senats 3 als Anpassung im Sinne des $ 70 Absatz 1 des Landesbeamtenver-
wird die Teilnahme des Amtsgehalts und des Ortszuschlags der Stu- sorgungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt
fe 1

an den mit diesem Gesetz vorgesehenen prozentualen Anpas- durch Artikel I des Gesetzes vom 7. Dezember 2023 (GVBl. S. 404)

sungen der Besoldung der beamteten Dienstkräfte der Besoldungs- geändert worden ist.

gruppe B 11 ausgesetzt. Satz 1 gilt nicht für Mitglieder des Senats,
deren Amt vor dem 1. November 2024 endete. Artikel 2

Gesetz zur Anpassung der Alimentation
4 kinderreicher Familien für die Jahre 2008 bis 2020

Bekanntmachung der Beträge

Die für Besoldungsrecht zuständige Senatsverwaltung wird er- Sl
mächtigt, die Beträge der nach $ 2 erhöhten und neu festgelegten Anwendungsbereich

Bezüge sowie die sich nach $ 11 Absatz 1 des Senatorengesetzes in Die in $ 3 festgelegten Nachzahlungen werden denjenigen beam-
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 2000 (GVBl. teten Dienstkräften, Richterinnen und Richtern sowie Personen,
S. 221), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. November denen ein Familienzuschlag nach den im Land Berlin geltenden
2022 (GVBl. S. 621)geändert worden ist, richtenden Amtsbezüge besoldungsrechtlichen Vorschriften gewährt worden ist, gewährt,
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der Mitglieder des Senats im Gesetz- und Verordnungsblatt für Ber-
lin bekannt zu machen. 

§ 5 
Anpassung der Versorgungsbezüge

(1) Bei versorgungsberechtigten Personen gilt die Erhöhung der 
Grundgehaltssätze nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und § 3 Absatz 1 ab 
1. November 2024 für die den Versorgungsbezügen jeweils zugrun-
deliegenden Grundgehaltssätze entsprechend.

(2) Bei Personen, die bereits am 1. August 2011 versorgungsbe-
rechtigt waren, gelten die Erhöhungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 
und Absatz 2 sowie § 3 Absatz 2 entsprechend für die in Artikel 2 § 2 
Absatz 1 bis 5 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungs-
gesetzes 1995 vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) und für 
die in Artikel 14 § 1 des Reformgesetzes genannten Bezügebestand-
teile sowie für die in § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 84 Ab-
satz 1 Nummer 4, 5 und 7 des Bundesbesoldungsgesetzes in der je-
weils am 31. August 2006 geltenden Fassung aufgeführten Stellen-
zulagen und Bezüge.

(3) Bei Personen, die nach dem 1. August 2011 versorgungsbe-
rechtigt geworden sind, gelten die Erhöhungen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 2 und Absatz 2 sowie § 3 Absatz 2 entsprechend für die in 
§ 2 Absatz 2 und § 3 Absatz 2 genannten Bezügebestandteile, soweit 
sie der Berechnung ihrer Versorgungsbezüge zugrunde liegen.

(4) Versorgungsbezüge, deren Berechnung ein Ortszuschlag nach 
dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 30. Juni 1997 gelten-
den Fassung nicht zugrunde liegt, werden, wenn der Versorgungsfall 
vor dem 1. Juli 1997 eingetreten ist, ausgehend von den sich aus 
Absatz 1 ergebenden Beträgen ab
1. 	 1. Februar 2025 um 5,8 Prozent und
2. 	 1. Januar 2026 um weitere 0,3 Prozent, ausgehend von den sich 

aus Nummer 1 ergebenden Beträgen,
erhöht. Dies gilt entsprechend für 
1. 	 Versorgungsbezüge von Hinterbliebenen von vor dem 1. Juli 

1997 vorhandenen versorgungsberechtigten Personen,
2. 	 Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, und
3. 	 den Betrag nach Artikel 13 § 2 Absatz 4 des Fünften Gesetzes 

zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 
1990 (BGBl. I S. 967).

(5) Bei versorgungsberechtigten Personen, deren Versorgungsbe-
zügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 bis A 8 zugrunde 
liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab
1. 	 1. Februar 2025 um 72,20 Euro und
2. 	 1. Januar 2026 um 72,49 Euro,
wenn ihren ruhegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach 
Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b der Anla-
ge I (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des Bundesbesoldungs-
gesetzes in der bis zum 31. Dezember 1989 geltenden Fassung bei 
Beginn des Ruhestandes nicht zugrunde gelegen hat.

(6) Für die Anwendung versorgungsrechtlicher Vorschriften gel-
ten die Anpassungen nach den Absätzen 1 bis 4 sowie den §§ 2 und 
3 als Anpassung im Sinne des § 70 Absatz 1 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S.  266), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2023 (GVBl. S. 404) 
geändert worden ist.

Artikel 2  
Gesetz zur Anpassung der Alimentation  

kinderreicher Familien für die Jahre 2008 bis 2020

§ 1 
Anwendungsbereich

Die in § 3 festgelegten Nachzahlungen werden denjenigen beam-
teten Dienstkräften, Richterinnen und Richtern sowie Personen,  
denen ein Familienzuschlag nach den im Land Berlin geltenden  
besoldungsrechtlichen Vorschriften gewährt worden ist, gewährt, 

lienzuschlag um 5,9 Prozent erhöht. Ausgehend von den sich aus 
Satz 1 ergebenden Beträgen wird der Familienzuschlag um weitere 
0,4 Prozent ab 1. Januar 2026 erhöht.

§ 3 
Sonstige Regelungen

(1) Die Erhöhungen nach § 2 Absatz 1 gelten entsprechend für: 
1. 	 die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnun-

gen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, 

2. 	 die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig wegfal-
lende Ämter, 

3. 	 die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter zum Grundgehalt 
und festgesetzte Sondergrundgehälter nach den fortgeltenden 
Besoldungsordnungen der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer und 

4. 	 die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des 
Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes 
Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbe-
träge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundge-
haltssätze. 

(2) Die Erhöhungen nach § 2 Absatz 2 gelten entsprechend für: 
1. 	 die Grundgehaltssätze in den fortgeltenden Besoldungsordnun-

gen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, 

2. 	 die Grundgehaltssätze in den Regelungen über künftig wegfal-
lende Ämter, 

3. 	 die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum 
Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und Zu-
schüsse nach den fortgeltenden Besoldungsordnungen der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,

4. 	 die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundge-
halt nach den Vorbemerkungen Nummer 1 und 2 sowie die all-
gemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 2b der An-
lage II (Bundesbesoldungsordnung W) zum Bundesbesoldungs-
gesetz in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung, 

5. 	 die Leistungsbezüge für Professorinnen und Professoren, haupt-
berufliche Leiterinnen und Leiter sowie Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen, soweit deren Teilnahme an re-
gelmäßigen Besoldungsanpassungen auf Grund landesrechtlicher 
Regelungen festgelegt wurde, 

6. 	 die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädi-
gungen und anderen Bezüge, die nach Artikel 14 § 5 des Re-
formgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), das durch 
Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334) 
geändert worden ist, fortgelten und 

7. 	 die besonderen Grundgehaltssätze, die bei Vereinheitlichung des 
Besoldungsrechts in Bund und Ländern 1975 als fortgeltendes 
Recht festgesetzt worden sind, sowie Rahmensätze, Höchstbe-
träge und Mittelbeträge oder sonstige festgesetzte Grundge-
haltssätze. 

(3) Für am 1. November 2024 amtierende Mitglieder des Senats 
wird die Teilnahme des Amtsgehalts und des Ortszuschlags der Stu-
fe 1 an den mit diesem Gesetz vorgesehenen prozentualen Anpas-
sungen der Besoldung der beamteten Dienstkräfte der Besoldungs-
gruppe B 11 ausgesetzt. Satz 1 gilt nicht für Mitglieder des Senats, 
deren Amt vor dem 1. November 2024 endete. 

§ 4 
Bekanntmachung der Beträge

Die für Besoldungsrecht zuständige Senatsverwaltung wird er-
mächtigt, die Beträge der nach § 2 erhöhten und neu festgelegten 
Bezüge sowie die sich nach § 11 Absatz 1 des Senatorengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 2000 (GVBl. 
S. 221), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. November 
2022 (GVBl. S.  621)geändert worden ist, richtenden Amtsbezüge 
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die sich im jeweils bezeichneten Haushaltsjahr mit einem statthaften für das Haushaltsjahr 2008 ein Betrag in Höhe von 214,64 Euro,
Rechtsbehelf gegen die Höhe der gewährten Besoldung zur Wehr für das Haushaltsjahr 2009 ein Betrag in Höhe von 223,31 Euro,
gesetzt haben; das geführte Vorverfahren darfhierbei nicht bestands-
kräftig und ein Klageverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen für das Haushaltsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 182,85 Euro,

worden sein. Soweit ein statthafter Rechtsbehelf sich erkennbar für das Haushaltsjahr 2011 ein Betrag in Höhe von 157,68 Euro,
auch auf Folgejahre bezogen hat, reicht dieser aus, um auch für die für das Haushaltsjahr 2012 ein Betrag in Höhe von 210,96 Euro,
Folgejahre anspruchsberechtigt zu sein, sofern ein diesen Anspruch
betreffendes Vorverfahren nicht bestandskräftig oder ein Klagever-

für das Haushaltsjahr 2013 ein Betrag in Höhe von 216,68 Euro,

für das Haushaltsjahr 2014 ein Betrag in Höhe von 229,18 Euro,fahren nicht rechtskräftig abgeschlossen worden ist.

für das Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von 241,71 Euro,
82 oAW
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für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 249,32 Euro,
Nachzahlung für beamtete Dienstkräfte,

S für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 238,10 Euro,
Richterinnen und Richter sowie sonstige Personen -für das Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 216,94 Euro,

(1) Beamtete Dienstkräfte, Richterinnen und Richter sowie Perso-

nen, denen ein Familienzuschlag nach den im Land Berlin geltenden D für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 226,94 Euro

besoldungsrechtlichen Vorschriften gewährt worden ist, erhalten für und

den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2020 für > für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 228,03 Euro.
das dritte und jedes weitere in ihrem Familienzuschlag zu berück-
sichtigende Kind (Familienzuschlag Stufe 4 und höher) einmalige NNettonachzahlungen nach Maßgabe von $ 3. Versorgungsberechtigte Personen

(2) Die Höhe des Nachzahlungsbetrages richtet sich nach der An- Die $$ 1 bis 3 gelten entsprechend für Personen, die im jeweiligen
zahl der im Familienzuschlag zu berücksichtigenden Kinder und Haushaltsjahr ganz oder teilweise versorgungsberechtigt waren und
erhöht sich um die jeweiligen Beträge pro zu berücksichtigender denen ein Unterschiedsbetrag für ein drittes Kind und weitere Kin-
Stufe. der nach $ 50 Absatz 1 Satz 2 bis 5 des Landesbeamtenversorgungs-

(3) Die Nettonachzahlungen nach $ 3 gelten nicht als Familien- gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266) in der am 31. Oktober
zuschlag und nicht als Erhöhung der Dienstbezüge im Hinblick auf 2024 geltenden Fassung zustand.
Ausgleichs- und Überleitungszulagen. Sie werden jeder anspruchs-
berechtigten Person nur einmal gewährt; bei mehreren Dienstver- Artikel 3
hältnissen gilt $ 5 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überlei- Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes in der
tungsfassung für Berlin nach Artikel III $ 1

Nummer 3 des Gesetzes Überleitungsfassung für Berlin
vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 3 des

Das Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Ber-
Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 634) geändert worden
ist, entsprechend. lin nach Artikel III $ 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011

(GVBl. S. 266), das zuletzt durch Gesetz vom 10. Juli 2024 (GVBl.
(4) $ 40 Absatz 5 bis 7 und $ 41 des Bundesbesoldungsgesetzes in S. 464) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

der Überleitungsfassung für Berlin in der am 31. Oktober 2024 gel-
1 In $ 1 Absatz 2 Nummer 3 werden vor dem Komma die Wörtertenden Fassung finden entsprechende Anwendung.

„und ergänzender Familienzuschlag“ angefügt.
(5) Für Zeiträume einer Teilzeitbeschäftigung findet $ 6 Absatz 1

In $ 4 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden nach dem Wortdes Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin
„Familienzuschlag“ die Wörter „und dem ergänzenden Famili-entsprechende Anwendung, soweit in $ 40 Absatz 5 Satz 3 des Bun-

desbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin in der enzuschlag“ eingefügt.

In $ 8 Absatz 3 werden nach dem Wort „Familienzuschlag,“ dieam 31. Oktober 2024 geltenden Fassung nichts anderes bestimmt ist.
Wörter „ergänzender Familienzuschlag,“ eingefügt.

83 $ 18 wird wie folgt gefasst:
Höhe der Nachzahlungen

„g 18
(1) Für jeden Monat, in dem im nachfolgend bezeichneten Haus- Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung

haltsjahr ein Anspruch auf Familienzuschlag der Stufe 4 bestanden
Die Funktionen der Beamtinnen und Beamten sind nach denhat, wird eine Nettonachzahlung in folgender Höhe gewährt:

1
mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten

für das Haushaltsjahr 2008 ein Betrag in Höhe von 293,13 Euro, und Ämtern zuzuordnen. Die Funktionen der Beamtinnen und
für das Haushaltsjahr 2009 ein Betrag in Höhe von 301,46 Euro, Beamten der Besoldungsordnung A können bis zu drei Ämtern

für das Haushaltsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 259,87 Euro, einer Laufbahngruppe mit gleichem Einstiegsamt zugeordnet
werden, wenn ein sachlicher Grund hierfür vorliegt. Die Ämter

für das Haushaltsjahr 2011 ein Betrag in Höhe von 232,70 Euro,
sind nach ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der gemein-

für das Haushaltsjahr 2012 ein Betrag in Höhe von 251,10 Euro, samen Belange aller Dienststellen den Besoldungsgruppen zu-
für das Haushaltsjahr 2013 ein Betrag in Höhe von 267,51 Euro, zuordnen. In den Besoldungsordnungen B, W und R kann jede

Funktion nur einem Amt zugeordnet werden. Einzelheiten, ins-für das Haushaltsjahr 2014 ein Betrag in Höhe von 294,11 Euro,

für das Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von 295,29 Euro,
besondere die konkrete Bündelung der Ämter, werden von der
für Landespersonal zuständigen Senatsverwaltung durch Aus-oA

W
W

»
W

N

für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 291,04 Euro, führungsvorschriften geregelt. Die durch dieses Gesetz erfolg-
für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 278,52 Euro, ten Bewertungen von Funktionen und deren Zuordnung zu Äm-

mfür das Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 273,94 Euro, tern bleiben unberührt.“

D für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 290,32 Euro
$ 26 wird wie folgt gefasst:

und „g 26
13 für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 312,26 Euro. Obergrenzen für Beförderungsämter

(2) Für jeden Monat, in dem im nachfolgend bezeichneten Haus- (1) Die für den Landeshaushalt zuständige Senatsverwaltung
haltsjahr ein Anspruch auf Familienzuschlag der Stufe 5 und höher wird ermächtigt, für das Land Berlin und die der Aufsicht des

bestanden hat, wird je Stufe eine Nettonachzahlung in folgender Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
Höhe gewährt: gen des öffentlichen Rechts, für Beamtinnen und Beamte sowie
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1. 	 für das Haushaltsjahr 2008 ein Betrag in Höhe von 214,64 Euro, 
2. 	 für das Haushaltsjahr 2009 ein Betrag in Höhe von 223,31 Euro, 
3. 	 für das Haushaltsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 182,85 Euro, 
4. 	 für das Haushaltsjahr 2011 ein Betrag in Höhe von 157,68 Euro, 
5. 	 für das Haushaltsjahr 2012 ein Betrag in Höhe von 210,96 Euro, 
6. 	 für das Haushaltsjahr 2013 ein Betrag in Höhe von 216,68 Euro, 
7. 	 für das Haushaltsjahr 2014 ein Betrag in Höhe von 229,18 Euro, 
8. 	 für das Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von 241,71 Euro, 
9. 	 für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 249,32 Euro, 
10. 	für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 238,10 Euro, 
11. 	für das Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 216,94 Euro, 
12. 	für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 226,94 Euro 

und 
13. 	für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 228,03 Euro.

§ 4  
Versorgungsberechtigte Personen

Die §§ 1 bis 3 gelten entsprechend für Personen, die im jeweiligen 
Haushaltsjahr ganz oder teilweise versorgungsberechtigt waren und 
denen ein Unterschiedsbetrag für ein drittes Kind und weitere Kin-
der nach § 50 Absatz 1 Satz 2 bis 5 des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266) in der am 31. Oktober 
2024 geltenden Fassung zustand. 

Artikel 3  
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes in der  

Überleitungsfassung für Berlin
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Ber-

lin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 
(GVBl. S. 266), das zuletzt durch Gesetz vom 10. Juli 2024 (GVBl. 
S. 464) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. 	 In § 1 Absatz 2 Nummer 3 werden vor dem Komma die Wörter 

„und ergänzender Familienzuschlag“ angefügt.
2. 	 In § 4 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden nach dem Wort 

„Familienzuschlag“ die Wörter „und dem ergänzenden Famili-
enzuschlag“ eingefügt.

3. 	 In § 8 Absatz 3 werden nach dem Wort „Familienzuschlag,“ die 
Wörter „ergänzender Familienzuschlag,“ eingefügt.

4. 	 § 18 wird wie folgt gefasst: 

„§ 18  
Grundsatz der funktionsgerechten Besoldung

Die Funktionen der Beamtinnen und Beamten sind nach den 
mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten 
und Ämtern zuzuordnen. Die Funktionen der Beamtinnen und 
Beamten der Besoldungsordnung A können bis zu drei Ämtern 
einer Laufbahngruppe mit gleichem Einstiegsamt zugeordnet 
werden, wenn ein sachlicher Grund hierfür vorliegt. Die Ämter 
sind nach ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung der gemein-
samen Belange aller Dienststellen den Besoldungsgruppen zu-
zuordnen. In den Besoldungsordnungen B, W und R kann jede 
Funktion nur einem Amt zugeordnet werden. Einzelheiten, ins-
besondere die konkrete Bündelung der Ämter, werden von der 
für Landespersonal zuständigen Senatsverwaltung durch Aus-
führungsvorschriften geregelt. Die durch dieses Gesetz erfolg-
ten Bewertungen von Funktionen und deren Zuordnung zu Äm-
tern bleiben unberührt.“ 

5. 	 § 26 wird wie folgt gefasst: 

„§ 26  
Obergrenzen für Beförderungsämter

(1) Die für den Landeshaushalt zuständige Senatsverwaltung 
wird ermächtigt, für das Land Berlin und die der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, für Beamtinnen und Beamte sowie 

die sich im jeweils bezeichneten Haushaltsjahr mit einem statthaften 
Rechtsbehelf gegen die Höhe der gewährten Besoldung zur Wehr 
gesetzt haben; das geführte Vorverfahren darf hierbei nicht bestands-
kräftig und ein Klageverfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen 
worden sein. Soweit ein statthafter Rechtsbehelf sich erkennbar 
auch auf Folgejahre bezogen hat, reicht dieser aus, um auch für die 
Folgejahre anspruchsberechtigt zu sein, sofern ein diesen Anspruch 
betreffendes Vorverfahren nicht bestandskräftig oder ein Klagever-
fahren nicht rechtskräftig abgeschlossen worden ist. 

§ 2  
Nachzahlung für beamtete Dienstkräfte,  

Richterinnen und Richter sowie sonstige Personen
(1) Beamtete Dienstkräfte, Richterinnen und Richter sowie Perso-

nen, denen ein Familienzuschlag nach den im Land Berlin geltenden 
besoldungsrechtlichen Vorschriften gewährt worden ist, erhalten für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2020 für 
das dritte und jedes weitere in ihrem Familienzuschlag zu berück-
sichtigende Kind (Familienzuschlag Stufe 4 und höher) einmalige 
Nettonachzahlungen nach Maßgabe von § 3. 

(2) Die Höhe des Nachzahlungsbetrages richtet sich nach der An-
zahl der im Familienzuschlag zu berücksichtigenden Kinder und 
erhöht sich um die jeweiligen Beträge pro zu berücksichtigender 
Stufe. 

(3) Die Nettonachzahlungen nach § 3 gelten nicht als Familien-
zuschlag und nicht als Erhöhung der Dienstbezüge im Hinblick auf 
Ausgleichs- und Überleitungszulagen. Sie werden jeder anspruchs-
berechtigten Person nur einmal gewährt; bei mehreren Dienstver-
hältnissen gilt §  5 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überlei-
tungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 634) geändert worden 
ist, entsprechend. 

(4) § 40 Absatz 5 bis 7 und § 41 des Bundesbesoldungsgesetzes in 
der Überleitungsfassung für Berlin in der am 31. Oktober 2024 gel-
tenden Fassung finden entsprechende Anwendung. 

(5) Für Zeiträume einer Teilzeitbeschäftigung findet § 6 Absatz 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin 
entsprechende Anwendung, soweit in § 40 Absatz 5 Satz 3 des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin in der 
am 31. Oktober 2024 geltenden Fassung nichts anderes bestimmt ist. 

§ 3  
Höhe der Nachzahlungen

(1) Für jeden Monat, in dem im nachfolgend bezeichneten Haus-
haltsjahr ein Anspruch auf Familienzuschlag der Stufe 4 bestanden 
hat, wird eine Nettonachzahlung in folgender Höhe gewährt: 
1. 	 für das Haushaltsjahr 2008 ein Betrag in Höhe von 293,13 Euro, 
2. 	 für das Haushaltsjahr 2009 ein Betrag in Höhe von 301,46 Euro, 
3. 	 für das Haushaltsjahr 2010 ein Betrag in Höhe von 259,87 Euro, 
4. 	 für das Haushaltsjahr 2011 ein Betrag in Höhe von 232,70 Euro,
5. 	 für das Haushaltsjahr 2012 ein Betrag in Höhe von 251,10 Euro, 
6.	 für das Haushaltsjahr 2013 ein Betrag in Höhe von 267,51 Euro, 
7.	 für das Haushaltsjahr 2014 ein Betrag in Höhe von 294,11 Euro, 
8. 	 für das Haushaltsjahr 2015 ein Betrag in Höhe von 295,29 Euro, 
9. 	 für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag in Höhe von 291,04 Euro, 
10. 	für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 278,52 Euro, 
11. 	für das Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 273,94 Euro, 
12. 	für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 290,32 Euro 

und 
13. 	für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 312,26 Euro. 

(2) Für jeden Monat, in dem im nachfolgend bezeichneten Haus-
haltsjahr ein Anspruch auf Familienzuschlag der Stufe 5 und höher 
bestanden hat, wird je Stufe eine Nettonachzahlung in folgender 
Höhe gewährt: 
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für die dienstordnungsmäßig Angestellten im Bereich der Sozi- den Familienzuschlag anteilig entsprechend der Summe der in-
dividuell vereinbarten Arbeitszeiten.alversicherung ganz oder teilweise Obergrenzen für die Anzahl

der Beförderungsämter festzulegen. Die Festlegung erfolgt un- (3) Eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst im Sinne des Ab-
ter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienststel- satzes 2 Satz 1 ist eine Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines
len durch Ausführungsvorschriften zur sachgerechten Bewer- Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder sonsti-
tung der Funktionen. ger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen

Rechts oder deren Verbände. Ausgenommen ist eine Tätigkeit(2) Absatz 1 gilt nicht für
die obersten Landesbehörden, bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften oder ihren

Verbänden, sofern nicht bei organisatorisch selbständigen Ein-
Lehrer und pädagogisches Hilfspersonal an öffentlichen richtungen die Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. Einer
Schulen und Hochschulen, Tätigkeit im öffentlichen Dienst steht gleich eine Tätigkeit im
Lehrkräfte an verwaltungsinternen Fachhochschulen und Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-

tung, an der das Land oder eine andere der in Satz 1 bezeichne-Laufbahnen, in denen auf Grund des $ 24 Absatz 1 das Ein-
gangsamt einer höheren Besoldungsgruppe zugewiesen ten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen

worden ist.“ Rechts oder einer der dort bezeichneten Verbände durch Zah-
lung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise be-

Die $$ 39 bis 41 werden durch die folgenden $$ 39 bis 41 er-
setzt:

teiligt ist. Einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst steht ferner
gleich eine Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der

„39 die für den öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Ta-
Grundlage des Familienzuschlages rifverträge wesentlich gleichen Inhalts oder die darin oder in

Der Familienzuschlag wird nach den auf Grundlage von Arti- Besoldungsgesetzen über Familienzuschläge oder Sozialzu-

kel 1 $ 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 634) im schläge getroffenen Regelungen oder vergleichbare Regelungen
anwendet, wenn das Land oder eine andere der in Satz 1 be-Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekanntgemachten Be-

trägen des Familienzuschlages gewährt. Der insgesamt zu gewäh- zeichneten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-

rende Familienzuschlag ergibt sich aus der Summe der jeweiligen lichen Rechts oder einer der dort bezeichneten Verbände durch
Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer WeiseBeträge pro zu berücksichtigendem Kind.
beteiligt ist. Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen von
Satz 1 erfüllt sind, trifftdie für das Besoldungsrecht zuständige

840
Senatsverwaltung oder die von ihr bestimmte Stelle.

Höhe des Familienzuschlages
(4) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes im Sinne des

(1) Die Höhe des Familienzuschlages richtet sich nach der
Absatzes 3 dürfen die zur Durchführung dieser Vorschrift erfor-

Anzahl und nach der kindergeldrechtlich maßgebenden Reihen-
derlichen personenbezogenen Daten erheben und untereinander

folge der zu berücksichtigenden Kinder der Beamtin oder des
austauschen. Soweit zur Durchführung dieser Vorschrift die Er-

Beamten, der Richterin oder des Richters. Zu berücksichtigen hebung personenbezogener Daten der Kinder oder anderer Per-
sind Kinder, für die nach dem Einkommensteuergesetz in der

sonen nach Absatz 2 erforderlich ist, dürfen diese bei den be-
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom

rechtigten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern
erhoben werden.

23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 INr. 323) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung oder nach dem Bundeskinder- (5) Soweit durch die Gewährung von Erhöhungsbeträgen zum

geldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar Familienzuschlag die Besoldung hinter derjenigen aus einer
niedrigeren Besoldungsgruppe in derselben Erfahrungsstufe zu-2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 10 des

Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert rückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung Kindergeld zusteht
8 40aoder ohne Berücksichtigung des $ 64 oder $ 65 des Einkommen-

steuergesetzes oder des $ 3 oder $ 4 des Bundeskindergeldgeset- Ergänzender Familienzuschlag

zes zustehen würde. In den Haushalt aufgenommene Kinder von (1) Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter mit
eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern stehen Anspruch auf Dienstbezüge erhalten einen ergänzenden Famili-
den in den Haushalt aufgenommenen Kindern von Ehegattinnen enzuschlag nach Maßgabe des Absatzes 2, sofern die Ehegattin
und Ehegatten gleich; $ 32 Absatz 3 bis 5 des Einkommensteu- oder der Ehegatte

ergesetzes gilt entsprechend. Die Entscheidung der Familien- 1 ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
kasse ist bindend. betreut,

(2) Stünde der Familienzuschlag auch einer anderen Person eine pflegebedürftige Angehörige oder einen pflegebedürfti-
zu, die im öffentlichen Dienst tätig oder auf Grund einer Tätig- gen Angehörigen mit einem Pflegegrad von zwei oder höher
keit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsät- in häuslicher Umgebung pflegt,
zen versorgungsberechtigt ist, wird der Familienzuschlag ge- eine minderjährige pflegedürftige Angehörige oder einen
währt, wenn und soweit der Beamtin oder dem Beamten, der
Richterin oder dem Richter das Kindergeld nach dem Einkom-

minderjährigen pflegebedürftigen Angehörigen mit einem
Pflegegrad von zwei oder höher in häuslicher oder außer-

mensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz ge- häuslicher Umgebung betreut,
währt wird oder ohne Berücksichtigung des $ 65 des Einkom-
mensteuergesetzes oder des $ 4 des Bundeskindergeldgesetzes als schwerbehindert gemäß $ 2 Absatz 2 des Neunten Bu-

ches Sozialgesetzbuch anerkannt ist,vorrangig zu gewähren wäre. Dem Familienzuschlag stehen
sonstige entsprechende Leistungen oder das Mutterschaftsgeld ohne Anspruch auf Krankengeld gemäß $ 44 Absatz 1 des

gleich. $ 6 Absatz 1 findet auf die Höhe des Familienzuschlages Fünften Buches Sozialgesetzbuch erkrankt ist,

keine Anwendung, wenn einer der Anspruchsberechtigten im die Regelaltersgrenze gemäß $ 35 Satz 2 oder $ 235 Ab-
Sinne des Satzes 1 vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch überschritten
Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder beide Anspruchsbe- hat und weder eine Pflichtversicherung oder Familienversi-
rechtigte in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusammen die cherung in der gesetzlichen Krankenversicherung der Rent-
regelmäßige Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung erreichen. An- ner besteht noch die Ehegattin oder der Ehegatte einen An-
spruchsberechtigte  n Teilzeit, die zusammen nicht die regelmä- spruch aufArbeitslosengeld nach $ 136 Absatz 1 des Dritten
Bige Arbeitszeit einer Vollzeitbeschäftigung erreichen, erhalten Buches Sozialgesetzbuch hat.
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den Familienzuschlag anteilig entsprechend der Summe der in-
dividuell vereinbarten Arbeitszeiten.

(3) Eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst im Sinne des Ab-
satzes 2 Satz 1 ist eine Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines 
Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder sonsti-
ger Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts oder deren Verbände. Ausgenommen ist eine Tätigkeit 
bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften oder ihren 
Verbänden, sofern nicht bei organisatorisch selbständigen Ein-
richtungen die Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllt sind. Einer 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst steht gleich eine Tätigkeit im 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrich-
tung, an der das Land oder eine andere der in Satz 1 bezeichne-
ten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts oder einer der dort bezeichneten Verbände durch Zah-
lung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise be-
teiligt ist. Einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst steht ferner 
gleich eine Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der 
die für den öffentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Ta-
rifverträge wesentlich gleichen Inhalts oder die darin oder in 
Besoldungsgesetzen über Familienzuschläge oder Sozialzu-
schläge getroffenen Regelungen oder vergleichbare Regelungen 
anwendet, wenn das Land oder eine andere der in Satz  1 be-
zeichneten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts oder einer der dort bezeichneten Verbände durch 
Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer Weise 
beteiligt ist. Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen von 
Satz 1 erfüllt sind, trifft die für das Besoldungsrecht zuständige 
Senatsverwaltung oder die von ihr bestimmte Stelle.

(4) Die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes im Sinne des 
Absatzes 3 dürfen die zur Durchführung dieser Vorschrift erfor-
derlichen personenbezogenen Daten erheben und untereinander 
austauschen. Soweit zur Durchführung dieser Vorschrift die Er-
hebung personenbezogener Daten der Kinder oder anderer Per-
sonen nach Absatz 2 erforderlich ist, dürfen diese bei den be-
rechtigten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern 
erhoben werden.

(5) Soweit durch die Gewährung von Erhöhungsbeträgen zum 
Familienzuschlag die Besoldung hinter derjenigen aus einer 
niedrigeren Besoldungsgruppe in derselben Erfahrungsstufe zu-
rückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

§ 40a 
Ergänzender Familienzuschlag

(1) Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter mit 
Anspruch auf Dienstbezüge erhalten einen ergänzenden Famili-
enzuschlag nach Maßgabe des Absatzes 2, sofern die Ehegattin 
oder der Ehegatte
1. 	 ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

betreut, 
2. 	 eine pflegebedürftige Angehörige oder einen pflegebedürfti-

gen Angehörigen mit einem Pflegegrad von zwei oder höher 
in häuslicher Umgebung pflegt,

3. 	 eine minderjährige pflegedürftige Angehörige oder einen 
minderjährigen pflegebedürftigen Angehörigen mit einem 
Pflegegrad von zwei oder höher in häuslicher oder außer-
häuslicher Umgebung betreut,

4. 	 als schwerbehindert gemäß § 2 Absatz 2 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch anerkannt ist,

5. 	 ohne Anspruch auf Krankengeld gemäß § 44 Absatz 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch erkrankt ist,

6. 	 die Regelaltersgrenze gemäß §  35 Satz  2 oder §  235 Ab-
satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch überschritten 
hat und weder eine Pflichtversicherung oder Familienversi-
cherung in der gesetzlichen Krankenversicherung der Rent-
ner besteht noch die Ehegattin oder der Ehegatte einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld nach § 136 Absatz 1 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch hat.

für die dienstordnungsmäßig Angestellten im Bereich der Sozi-
alversicherung ganz oder teilweise Obergrenzen für die Anzahl 
der Beförderungsämter festzulegen. Die Festlegung erfolgt un-
ter Berücksichtigung der gemeinsamen Belange aller Dienststel-
len durch Ausführungsvorschriften zur sachgerechten Bewer-
tung der Funktionen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für
1. 	 die obersten Landesbehörden,
2. 	 Lehrer und pädagogisches Hilfspersonal an öffentlichen 

Schulen und Hochschulen, 
3. 	 Lehrkräfte an verwaltungsinternen Fachhochschulen und
4. 	 Laufbahnen, in denen auf Grund des § 24 Absatz 1 das Ein-

gangsamt einer höheren Besoldungsgruppe zugewiesen 
worden ist.“

6. 	 Die §§ 39 bis 41 werden durch die folgenden §§ 39 bis 41 er-
setzt:

„§ 39  
Grundlage des Familienzuschlages

Der Familienzuschlag wird nach den auf Grundlage von Arti-
kel 1 § 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 634) im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin bekanntgemachten Be-
trägen des Familienzuschlages gewährt. Der insgesamt zu gewäh-
rende Familienzuschlag ergibt sich aus der Summe der jeweiligen 
Beträge pro zu berücksichtigendem Kind. 

§ 40 
Höhe des Familienzuschlages

(1) Die Höhe des Familienzuschlages richtet sich nach der 
Anzahl und nach der kindergeldrechtlich maßgebenden Reihen-
folge der zu berücksichtigenden Kinder der Beamtin oder des 
Beamten, der Richterin oder des Richters. Zu berücksichtigen 
sind Kinder, für die nach dem Einkommensteuergesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl.  I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung Kindergeld zusteht 
oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 des Einkommen-
steuergesetzes oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeldgeset-
zes zustehen würde. In den Haushalt aufgenommene Kinder von 
eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern stehen 
den in den Haushalt aufgenommenen Kindern von Ehegattinnen 
und Ehegatten gleich; § 32 Absatz 3 bis 5 des Einkommensteu-
ergesetzes gilt entsprechend. Die Entscheidung der Familien-
kasse ist bindend.

(2) Stünde der Familienzuschlag auch einer anderen Person 
zu, die im öffentlichen Dienst tätig oder auf Grund einer Tätig-
keit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsät-
zen versorgungsberechtigt ist, wird der Familienzuschlag ge-
währt, wenn und soweit der Beamtin oder dem Beamten, der 
Richterin oder dem Richter das Kindergeld nach dem Einkom-
mensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz ge-
währt wird oder ohne Berücksichtigung des § 65 des Einkom-
mensteuergesetzes oder des § 4 des Bundeskindergeldgesetzes 
vorrangig zu gewähren wäre. Dem Familienzuschlag stehen 
sonstige entsprechende Leistungen oder das Mutterschaftsgeld 
gleich. § 6 Absatz 1 findet auf die Höhe des Familienzuschlages 
keine Anwendung, wenn einer der Anspruchsberechtigten im 
Sinne des Satzes 1 vollbeschäftigt oder nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder beide Anspruchsbe-
rechtigte in Teilzeit beschäftigt sind und dabei zusammen die 
regelmäßige Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung erreichen. An-
spruchsberechtigte in Teilzeit, die zusammen nicht die regelmä-
ßige Arbeitszeit einer Vollzeitbeschäftigung erreichen, erhalten 
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Ein Vertrauensschutz dahingehend, dass der ergänzende Fami- In $ 52 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden nach dem Wort
lienzuschlag zukünftig in mindestens derselben Höhe gewährt „Familienzuschlag“ die Wörter „und dem ergänzenden Famili-
wird, besteht nicht. enzuschlag“ eingefügt.

(2) Ein ergänzender Familienzuschlag in Höhe von In $ 57 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter
„,

Familienzuschlag
1 437,46 Euro wird gewährt, wenn kein Familienzuschlag für der Stufe 1“ gestrichen.

ein berücksichtigungsfähiges Kind gewährt wird, 8 59 wird wie folgt geändert:

912,64 Euro wird gewährt, wenn ein Familienzuschlag für 2) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter
„,

der Familienzu-
ein berücksichtigungsfähiges Kind gewährt wird, schlag der Stufe 1“ gestrichen.
1 005,29 Euro wird gewährt, wenn ein Familienzuschlag für b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:
zwei berücksichtigungsfähige Kinder gewährt wird. „(6) Anwärter, denen für Oktober 2024 ein Familienzu-

(3) Ein Bezug von Erwerbseinkommen nach $ 18a Absatz 2 schlag der Stufe 1 nach $ 40 Absatz 1 in der am 31. Oktober
oder 2a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, Erwerbsersatz- 2024 geltenden Fassung gewährt wurde und bei Fortgeltung
einkommen nach $ 18a Absatz 3 des Vierten Buches Sozialge- des bisherigen Rechts weiterhin ein Familienzuschlag der
setzbuch oder Elterngeld nach den Abschnitten 1 und 2 des Bun- Stufe 1 zustehen würde, erhalten eine Ausgleichszulage in
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes in der Fassung der Be- Höhe des für Oktober 2024 gewährten Betrages des Famili-
kanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. IS. 33), das zuletzt enzuschlages der Stufe 1, höchstens jedoch 150,10 Euro.“
durch Artikel 57 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 10 $ 74b Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, in der jeweils gel-

„Der Zuschuss nach Satz 1 wird mindestens in Höhe des für ein
tenden Fassung vermindert den ergänzenden Familienzuschlag
im entsprechenden Umfang.

Firmenticket jeweils geltenden Mindestarbeitgeberzuschusses
gewährt und ist begrenzt auf den Betrag, der an das Verkehrs-

(4) Das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 und der unternehmen zu entrichten ist.“
Bezug von Einkommen oder Elterngeld nach Absatz 3 ist durch 11 $ 74c Absatz 1 wird wie folgt geändert:
die Beamtin oder den Beamten, die Richterin oder den Richter
gegenüber der Dienststelle unter Beifügung geeigneter Nach- 2) In Satz 1 werden die Wörter „zum Firmenticket des Ver-

weise anzuzeigen. kehrsverbundes Berlin-Brandenburg“ durch die Wörter „zu
einem vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg angebote-

(5) Die Gewährung eines ergänzenden Familienzuschlages
erfolgt nach abgeschlossener Prüfung der Voraussetzungen

nen Firmenticket“ ersetzt und nach der Angabe „15 Euro“
ein Komma und die Wörter „mindestens jedoch in Höhe des

durch die Dienststelle ab dem Monat, in dem das Vorliegen der für ein Firmenticket jeweils geltenden Mindestarbeitgeber-
Voraussetzungen gegenüber der Dienststelle angezeigt worden
ist. Entscheidend ist der Tag des Eingangs bei der Dienststelle.

zuschusses“ eingefügt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:Die Gewährung soll auf höchstens ein Jahr befristet werden.
Kann von einem dauerhaften Vorliegen der Voraussetzungen des „Der Zuschuss nach Satz 1 ist begrenzt auf den Betrag, der
Absatzes 1 ausgegangen werden, ist die Gewährung auf höchs- an das Verkehrsunternehmen zu entrichten ist.“
tens fünfJahre zu befristen. Liegen nach Ende des Gewährungs- 12 Folgender $ 87 wird angefügt:
zeitraums die Voraussetzungen weiter vor, ist der ergänzende
Familienzuschlag erneut zu gewähren. Entfällt eine der Voraus- »$ 87

Übergangsregelungen zum Familienzuschlagsetzungen des Absatzes 1 oder ändert sich die Höhe des Bezuges
nach Absatz 3 während des Gewährungszeitraums, ist dies durch (1) Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, denen
die Beamtin oder den Beamten, die Richterin oder den Richter für Oktober 2024 ein Familienzuschlag der Stufe 1 nach $ 40

unverzüglich der Dienststelle mitzuteilen. Der ergänzende Fa- Absatz 1 in der am 31. Oktober 2024 geltenden Fassung gewährt
milienzuschlag wird nicht mehr gezahlt für den Monat, in dem wurde und denen bei Fortgeltung des bisherigen Rechts weiter-
die Anspruchsvoraussetzungen an keinem Tage vorgelegen ha- hin ein Familienzuschlag der Stufe 1 zustehen würde, erhalten
ben. $ 12 Absatz 2 findet Anwendung. eine Ausgleichszulage nach Absatz 2. Der Anspruch nach Ab-

(6) Angehörige im Sinne des Absatzes 1

Nummer 2 und 3 sind satz 2 ist ausgeschlossen, wenn die Beamtin oder der Beamte,
die Richterin oder der Richter und die Ehegattin oder der Ehe-

1 Großeltern, Eltern, Schwiegereltern und Stiefeltern, gatte, die eingetragene Lebenspartnerin oder der eingetragene
2. Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder sowie die Kinder, Adop- Lebenspartner einen Anspruch auf laufende Besoldungsbezüge

tiv- und Pflegekinder der Ehegattin oder des Ehegatten. aus Vollbeschäftigung oder Versorgungsbezüge auf Grund einer

(7) Der Ehegattin oder dem Ehegatten stehen die eingetragene Tätigkeit beim Land Berlin haben. Ist mindestens einer der bei-

Lebenspartnerin oder der eingetragene Lebenspartner gleich. den Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Le-
benspartner in Teilzeit beschäftigt und erreichen beide zusam-(8) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Beamtinnen und
men die regelmäßige Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung oder hat

Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen
und Anwärter), Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare

einer der beiden Partner einen Anspruch auf Versorgungsbezüge
auf Grund einer Tätigkeit beim Land Berlin, wird der Anspruch

sowie Personen, die eine Unterhaltsbeihilfe nach $ 10 Absatz 4
nach Absatz 2 im umgekehrten Verhältnis der tatsächlichen Ar-

Satz 2 des Lehrkräftebildungsgesetzes vom 7. Februar 2014
(GVBl. S. 49), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10.

beitszeit zur Regelarbeitszeit gekürzt. Sind beide Partner  n Teil-
zeit beschäftigt und erreichen dabei zusammen nicht die regel-

Juli 2024 (GVBl. S. 476) geändert worden ist, beziehen.
mäßige Arbeitszeit, wird der Anspruch nach Absatz 2 entspre-
chend der tatsächlichen Arbeitszeit im Verhältnis zur

N Regelarbeitszeit gekürzt. Der Anspruch nach Absatz 2 ist ferner
Änderung des Familienzuschlages und ausgeschlossen, wenn der Anspruch auf Familienzuschlag der

des ergänzenden Familienzuschlages Stufe I nach $ 40 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 in der bis zum 31.

Der Familienzuschlag oder Teilbeträge des Familienzuschla- Oktober 2024 geltenden Fassung nur anteilig gewährt worden
ges werden vom Ersten des Monats an gezahlt, in den das hierfür ist. Der Anspruch nach Absatz 2 lebt in den Fällen der Sätze 2

maßgebende Ereignis fällt. Die Zahlung erfolgt nicht mehr für bis 5 n cht wieder auf, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte, die
den Monat, in dem die Anspruchsvoraussetzungen an keinem eingetragene Lebenspartnerin oder der eingetragene Lebens-
Tage vorgelegen haben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend partner oder in den Fällen des $ 40 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 in
für den ergänzenden Familienzuschlag.“ der am 31. Oktober 2024 geltenden Fassung die andere an-
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7. 	 In § 52 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden nach dem Wort 
„Familienzuschlag“ die Wörter „und dem ergänzenden Famili-
enzuschlag“ eingefügt.

8. 	 In § 57 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „, Familienzuschlag 
der Stufe 1“ gestrichen.

9.	 § 59 wird wie folgt geändert:
a) 	 In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „ , der Familienzu-

schlag der Stufe 1“ gestrichen.
b) 	 Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Anwärter, denen für Oktober 2024 ein Familienzu-
schlag der Stufe 1 nach § 40 Absatz 1 in der am 31. Oktober 
2024 geltenden Fassung gewährt wurde und bei Fortgeltung 
des bisherigen Rechts weiterhin ein Familienzuschlag der 
Stufe 1 zustehen würde, erhalten eine Ausgleichszulage in 
Höhe des für Oktober 2024 gewährten Betrages des Famili-
enzuschlages der Stufe 1, höchstens jedoch 150,10 Euro.“ 

10. 	§ 74b Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Der Zuschuss nach Satz 1 wird mindestens in Höhe des für ein 
Firmenticket jeweils geltenden Mindestarbeitgeberzuschusses 
gewährt und ist begrenzt auf den Betrag, der an das Verkehrs-
unternehmen zu entrichten ist.“

11. 	§ 74c Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) 	 In Satz  1 werden die Wörter „zum Firmenticket des Ver-

kehrsverbundes Berlin-Brandenburg“ durch die Wörter „zu 
einem vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg angebote-
nen Firmenticket“ ersetzt und nach der Angabe „15 Euro“ 
ein Komma und die Wörter „mindestens jedoch in Höhe des 
für ein Firmenticket jeweils geltenden Mindestarbeitgeber-
zuschusses“ eingefügt.

b) 	 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Der Zuschuss nach Satz 1 ist begrenzt auf den Betrag, der 
an das Verkehrsunternehmen zu entrichten ist.“

12. 	Folgender § 87 wird angefügt:

„§ 87  
Übergangsregelungen zum Familienzuschlag

(1) Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, denen 
für Oktober 2024 ein Familienzuschlag der Stufe 1 nach § 40 
Absatz 1 in der am 31. Oktober 2024 geltenden Fassung gewährt 
wurde und denen bei Fortgeltung des bisherigen Rechts weiter-
hin ein Familienzuschlag der Stufe 1 zustehen würde, erhalten 
eine Ausgleichszulage nach Absatz 2. Der Anspruch nach Ab-
satz 2 ist ausgeschlossen, wenn die Beamtin oder der Beamte, 
die Richterin oder der Richter und die Ehegattin oder der Ehe-
gatte, die eingetragene Lebenspartnerin oder der eingetragene 
Lebenspartner einen Anspruch auf laufende Besoldungsbezüge 
aus Vollbeschäftigung oder Versorgungsbezüge auf Grund einer 
Tätigkeit beim Land Berlin haben. Ist mindestens einer der bei-
den Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartnerinnen oder Le-
benspartner in Teilzeit beschäftigt und erreichen beide zusam-
men die regelmäßige Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung oder hat 
einer der beiden Partner einen Anspruch auf Versorgungsbezüge 
auf Grund einer Tätigkeit beim Land Berlin, wird der Anspruch 
nach Absatz 2 im umgekehrten Verhältnis der tatsächlichen Ar-
beitszeit zur Regelarbeitszeit gekürzt. Sind beide Partner in Teil-
zeit beschäftigt und erreichen dabei zusammen nicht die regel-
mäßige Arbeitszeit, wird der Anspruch nach Absatz 2 entspre-
chend der tatsächlichen Arbeitszeit im Verhältnis zur 
Regelarbeitszeit gekürzt. Der Anspruch nach Absatz 2 ist ferner 
ausgeschlossen, wenn der Anspruch auf Familienzuschlag der 
Stufe 1 nach § 40 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 in der bis zum 31. 
Oktober 2024 geltenden Fassung nur anteilig gewährt worden 
ist. Der Anspruch nach Absatz 2 lebt in den Fällen der Sätze 2 
bis 5 nicht wieder auf, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte, die 
eingetragene Lebenspartnerin oder der eingetragene Lebens-
partner oder in den Fällen des § 40 Absatz 1 Nummer 4 Satz 4 in 
der am 31. Oktober 2024 geltenden Fassung die andere an-

Ein Vertrauensschutz dahingehend, dass der ergänzende Fami-
lienzuschlag zukünftig in mindestens derselben Höhe gewährt 
wird, besteht nicht. 

(2) Ein ergänzender Familienzuschlag in Höhe von 
1. 	 437,46 Euro wird gewährt, wenn kein Familienzuschlag für 

ein berücksichtigungsfähiges Kind gewährt wird,
2. 	 912,64 Euro wird gewährt, wenn ein Familienzuschlag für 

ein berücksichtigungsfähiges Kind gewährt wird,
3. 	 1 005,29 Euro wird gewährt, wenn ein Familienzuschlag für 

zwei berücksichtigungsfähige Kinder gewährt wird.
(3) Ein Bezug von Erwerbseinkommen nach § 18a Absatz 2 

oder 2a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, Erwerbsersatz-
einkommen nach § 18a Absatz 3 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch oder Elterngeld nach den Abschnitten 1 und 2 des Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt 
durch Artikel  57 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung vermindert den ergänzenden Familienzuschlag 
im entsprechenden Umfang.

(4) Das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 und der 
Bezug von Einkommen oder Elterngeld nach Absatz 3 ist durch 
die Beamtin oder den Beamten, die Richterin oder den Richter 
gegenüber der Dienststelle unter Beifügung geeigneter Nach-
weise anzuzeigen.

(5) Die Gewährung eines ergänzenden Familienzuschlages 
erfolgt nach abgeschlossener Prüfung der Voraussetzungen 
durch die Dienststelle ab dem Monat, in dem das Vorliegen der 
Voraussetzungen gegenüber der Dienststelle angezeigt worden 
ist. Entscheidend ist der Tag des Eingangs bei der Dienststelle. 
Die Gewährung soll auf höchstens ein Jahr befristet werden. 
Kann von einem dauerhaften Vorliegen der Voraussetzungen des 
Absatzes 1 ausgegangen werden, ist die Gewährung auf höchs-
tens fünf Jahre zu befristen. Liegen nach Ende des Gewährungs-
zeitraums die Voraussetzungen weiter vor, ist der ergänzende 
Familienzuschlag erneut zu gewähren. Entfällt eine der Voraus-
setzungen des Absatzes 1 oder ändert sich die Höhe des Bezuges 
nach Absatz 3 während des Gewährungszeitraums, ist dies durch 
die Beamtin oder den Beamten, die Richterin oder den Richter 
unverzüglich der Dienststelle mitzuteilen. Der ergänzende Fa-
milienzuschlag wird nicht mehr gezahlt für den Monat, in dem 
die Anspruchsvoraussetzungen an keinem Tage vorgelegen ha-
ben. § 12 Absatz 2 findet Anwendung.

(6) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 und 3 sind
1. 	 Großeltern, Eltern, Schwiegereltern und Stiefeltern,
2. 	 Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder sowie die Kinder, Adop-

tiv- und Pflegekinder der Ehegattin oder des Ehegatten.
(7) Der Ehegattin oder dem Ehegatten stehen die eingetragene 

Lebenspartnerin oder der eingetragene Lebenspartner gleich.
(8) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Beamtinnen und 

Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen 
und Anwärter), Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
sowie Personen, die eine Unterhaltsbeihilfe nach § 10 Absatz 4 
Satz  2 des Lehrkräftebildungsgesetzes vom 7. Februar 2014 
(GVBl. S. 49), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. 
Juli 2024 (GVBl. S. 476) geändert worden ist, beziehen.

§ 41 
Änderung des Familienzuschlages und  
des ergänzenden Familienzuschlages

Der Familienzuschlag oder Teilbeträge des Familienzuschla-
ges werden vom Ersten des Monats an gezahlt, in den das hierfür 
maßgebende Ereignis fällt. Die Zahlung erfolgt nicht mehr für 
den Monat, in dem die Anspruchsvoraussetzungen an keinem 
Tage vorgelegen haben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für den ergänzenden Familienzuschlag.“
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spruchsberechtigte Person ihren oder seinen Anspruch auf Ent- b) In der Besoldungsgruppe 3 wird nach der Amtsbezeichnung
gelt, Besoldungs- oder Versorgungsbezüge verliert. „Geschäftsführer der Handwerkskammer“ die Amtsbezeich-

(2) Die Ausgleichszulage wird in Höhe von 75,05 Euro ge- nung „Leitende Regierungsdirektorin oder Leitender Regie-
rungsdirektor“ mit den Funktionszusätzenwährt. Die Höhe der Ausgleichszulage vermindert sich bei jeder

linearen Anpassung der Besoldungsbezüge um den Betrag, der „— als Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel —

dem Prozentsatz der jeweiligen linearen Anpassung von 75,05
— als Leitung der Justizvollzugsanstalt Moabit —

Euro entspricht. Die für Besoldungsrecht zuständige Senatsver-
— als Leitung der Justizvollzugsanstalt Plötzensee —“

waltung wird ermächtigt, die jeweils aktuelle Höhe der Aus-
gleichszulage im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin be- eingefügt.

kannt zu machen.
Artikel 6

(3) $ 6 Absatz 1 gilt für Fälle des Absatzes 1 Satz 1 entspre- Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
chend. Bei beurlaubten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen
und Richtern ohne Anspruch auf Besoldung ist maßgebend, ob In $ 53 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 des Landesbeamtenversor-

Ihnen bei einer Beendigung der Beurlaubung am 31. Oktober gungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2023 (GVBl. S. 404) ge-2024 ein Familienzuschlag der Stufe 1 zugestanden hätte.“
ändert worden ist, wird die Angabe „525“ durch die Angabe

Artikel 4 „627,67“ ersetzt.

Weitere Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes Artikel 7
in der Überleitungsfassung für Berlin Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

In $ 40a Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überlei- Das Landesbeamtenversorgungsgesetz, das zuletzt durch Arti-
tungsfassung für Berlin, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes kel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
geändert worden ist, werden die Angabe „437,46“ durch die Angabe

1 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu $ 108b wie folgt ge-„176,44“, die Angabe „912,64“ durch die Angabe „638,81“ und die
fasst:

Angabe „1 005,29“ durch die Angabe „718,65“ ersetzt.
„$ 108b Befristete Ausnahme für nach $ 3 Nummer lla und I1c

Artikel 5
des Einkommensteuergesetzes steuerfreie Leistungen“.

Änderung des Landesbesoldungsgesetzes $ 2 Absatz 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntma- „7. Familienzuschlag nach $ 50 Absatz 1 Satz 2,“
chung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160; 2005 S. 463), das zuletzt $ 5 wird wie folgt geändert:
durch Gesetz vom 11. Dezember 2024 (GVBl. S. 621) geändert 2) Absatz 1 Satz 1

Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
worden ist, wird wie folgt geändert:

„2. die Ausgleichszulage nach $ 87 des Bundesbesoldungs-
1 $ la wird wie folgt geändert: gesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin ($ 50 Ab-

a) Satz 3 wird aufgehoben. satz 1),“

b) Im neuen Satz 3 werden die Wörter „bis 3“ durch die Wörter b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „getreten“ die
„und 2“ ersetzt. Wörter „oder versetzt worden“ eingefügt und die Wörter

In $ 8 Absatz 2 werden nach dem Wort „Familienzuschlag“ die „Eintritt in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn des

Ruhestandes“ ersetzt.Wörter „ergänzender Familienzuschlag,“ eingefügt.

Dem $ 11 werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt: c) In Absatz 4 wird das Wort „getreten“ durch die Wörter „ver-
setzt worden“ ersetzt.

„(6) Die Dienstkräfte, die bereits am 31. Dezember 2023 das
$ 14 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

Amt der Leitung der Justizvollzugsanstalt Heidering, der Lei-
tung der Jugendstrafanstalt Berlin, der Leitung der Justizvoll- a) In Satz 2 werden die Wörter „Unterschiedsbetrag nach $ 50

zugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin oder der Leitung der Abs. 1“ durch die Wörter „Familienzuschlag nach $ 50 Ab-
satz 1“ ersetzt.Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin wahrgenommen haben,

werden jeweils mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in die Besol- b) In den Sätzen 3 und 4 werden jeweils die Wörter „Unter-
dungsgruppe B 2 übergeleitet. schiedsbetrages nach $ 50 Abs. 1“ durch die Wörter „Fami-

(7) Die Dienstkräfte, die bereits am 31. Dezember 2023 das lienzuschlages nach $ 50 Absatz 1“ ersetzt.

Amt der Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel, der Leitung der $ 14a wird wie folgt geändert:
Justizvollzugsanstalt Moabit oder der Leitung der Justizvoll- a) In Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe „525“ durch die
zugsanstalt Plötzensee wahrgenommen haben, werden jeweils Angabe „627,67“ ersetzt.
mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in die Besoldungsgruppe B 3

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Eintritt des Beamten
übergeleitet.“ in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn des Ruhestan-
Die Landesbesoldungsordnung B in Anlage I (Landesbesol- des“ und die Wörter „Zeitpunkt des Ruhestandseintritts“
dungsordnungen — A und B -) wird wie folgt geändert: durch die Wörter „Beginn des Ruhestandes“ ersetzt.

2) In der Besoldungsgruppe 2 wird nach der Amtsbezeichnung In $ 18 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz werden die Wörter
„Landeskonservator und Direktor des Landesdenkmalamts „Unterschiedsbetrages nach $ 50 Abs. 1° durch die Wörter „Fa-
Berlin“ die Amtsbezeichnung „Leitende Regierungsdirekto- milienzuschlages nach $ 50 Absatz 1“ ersetzt.
rin oder Leitender Regierungsdirektor“ mit den Funktions- $ 50 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
zusätzen

„(1) Auf die Ausgleichszulage nach $ 87 des Bundesbesol-
„— als Leitung der Justizvollzugsanstalt Heidering — dungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin ($ 5 Ab-
— als Leitung der Jugendstrafanstalt Berlin — satz 1 Satz 1 Nummer 2) finden die für die Beamten geltenden

Vorschriften des Besoldungsrechts Anwendung. Der nach den
— als Leitung der Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzu-

ges Berlin —
88 39, 40 und 41 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Über-
leitungsfassung für Berlin zu zahlende Betrag des Familienzu-

— als Leitung der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin —“ schlages wird neben dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter Be-
eingefügt. rücksichtigung der Verhältnisse des Beamten oder Ruhestands-
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b) 	 In der Besoldungsgruppe 3 wird nach der Amtsbezeichnung 
„Geschäftsführer der Handwerkskammer“ die Amtsbezeich-
nung „Leitende Regierungsdirektorin oder Leitender Regie-
rungsdirektor“ mit den Funktionszusätzen
„– als Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel – 
– als Leitung der Justizvollzugsanstalt Moabit – 
– als Leitung der Justizvollzugsanstalt Plötzensee –“ 
eingefügt. 

Artikel 6 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

In §  53 Absatz  2 Satz  1 Nummer  3 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 2023 (GVBl. S. 404) ge-
ändert worden ist, wird die Angabe „525“ durch die Angabe 
„627,67“ ersetzt.

Artikel 7  
Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
Das Landesbeamtenversorgungsgesetz, das zuletzt durch Arti-

kel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. 	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 108b wie folgt ge-

fasst: 
„§ 108b Befristete Ausnahme für nach § 3 Nummer 11a und 11c 
des Einkommensteuergesetzes steuerfreie Leistungen“. 

2. 	 § 2 Absatz 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 
„7.	 Familienzuschlag nach § 50 Absatz 1 Satz 2,“ 

3. 	 § 5 wird wie folgt geändert: 
a) 	 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. die Ausgleichszulage nach § 87 des Bundesbesoldungs-
gesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin (§  50 Ab-
satz 1),“ 

b) 	 In Absatz  3 Satz  1 werden nach dem Wort „getreten“ die 
Wörter „oder versetzt worden“ eingefügt und die Wörter 
„Eintritt in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn des 
Ruhestandes“ ersetzt. 

c) 	 In Absatz 4 wird das Wort „getreten“ durch die Wörter „ver-
setzt worden“ ersetzt. 

4. 	 § 14 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
a) 	 In Satz 2 werden die Wörter „Unterschiedsbetrag nach § 50 

Abs. 1“ durch die Wörter „Familienzuschlag nach § 50 Ab-
satz 1“ ersetzt. 

b) 	 In den Sätzen 3 und 4 werden jeweils die Wörter „Unter-
schiedsbetrages nach § 50 Abs. 1“ durch die Wörter „Fami-
lienzuschlages nach § 50 Absatz 1“ ersetzt. 

5. 	 § 14a wird wie folgt geändert: 
a) 	 In Absatz  1 Nummer  4 wird die Angabe „525“ durch die 

Angabe „627,67“ ersetzt. 
b) 	 In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Eintritt des Beamten 

in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn des Ruhestan-
des“ und die Wörter „Zeitpunkt des Ruhestandseintritts“ 
durch die Wörter „Beginn des Ruhestandes“ ersetzt. 

6. 	 In §  18 Absatz  1 Satz  3 zweiter Halbsatz werden die Wörter 
„Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1“ durch die Wörter „Fa-
milienzuschlages nach § 50 Absatz 1“ ersetzt.

7. 	 § 50 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Auf die Ausgleichszulage nach §  87 des Bundesbesol-

dungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin (§  5 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2) finden die für die Beamten geltenden 
Vorschriften des Besoldungsrechts Anwendung. Der nach den 
§§ 39, 40 und 41 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Über-
leitungsfassung für Berlin zu zahlende Betrag des Familienzu-
schlages wird neben dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter Be-
rücksichtigung der Verhältnisse des Beamten oder Ruhestands-

spruchsberechtigte Person ihren oder seinen Anspruch auf Ent-
gelt, Besoldungs- oder Versorgungsbezüge verliert.

(2) Die Ausgleichszulage wird in Höhe von 75,05 Euro ge-
währt. Die Höhe der Ausgleichszulage vermindert sich bei jeder 
linearen Anpassung der Besoldungsbezüge um den Betrag, der 
dem Prozentsatz der jeweiligen linearen Anpassung von 75,05 
Euro entspricht. Die für Besoldungsrecht zuständige Senatsver-
waltung wird ermächtigt, die jeweils aktuelle Höhe der Aus-
gleichszulage im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin be-
kannt zu machen.

(3) § 6 Absatz 1 gilt für Fälle des Absatzes 1 Satz 1 entspre-
chend. Bei beurlaubten Beamtinnen und Beamten, Richterinnen 
und Richtern ohne Anspruch auf Besoldung ist maßgebend, ob 
Ihnen bei einer Beendigung der Beurlaubung am 31. Oktober 
2024 ein Familienzuschlag der Stufe 1 zugestanden hätte.“

Artikel 4 
Weitere Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes  

in der Überleitungsfassung für Berlin 
In § 40a Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überlei-

tungsfassung für Berlin, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, werden die Angabe „437,46“ durch die Angabe 
„176,44“, die Angabe „912,64“ durch die Angabe „638,81“ und die 
Angabe „1 005,29“ durch die Angabe „718,65“ ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 160; 2005 S. 463), das zuletzt 
durch Gesetz vom 11. Dezember 2024 (GVBl. S. 621) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. 	 § 1a wird wie folgt geändert:

a) 	 Satz 3 wird aufgehoben.
b) 	 Im neuen Satz 3 werden die Wörter „bis 3“ durch die Wörter 

„und 2“ ersetzt.
2. 	 In § 8 Absatz 2 werden nach dem Wort „Familienzuschlag“ die 

Wörter „ergänzender Familienzuschlag,“ eingefügt.
3. 	 Dem § 11 werden die folgenden Absätze 6 und 7 angefügt:

„(6) Die Dienstkräfte, die bereits am 31. Dezember 2023 das 
Amt der Leitung der Justizvollzugsanstalt Heidering, der Lei-
tung der Jugendstrafanstalt Berlin, der Leitung der Justizvoll-
zugsanstalt des Offenen Vollzuges Berlin oder der Leitung der 
Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin wahrgenommen haben, 
werden jeweils mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in die Besol-
dungsgruppe B 2 übergeleitet.

(7) Die Dienstkräfte, die bereits am 31. Dezember 2023 das 
Amt der Leitung der Justizvollzugsanstalt Tegel, der Leitung der 
Justizvollzugsanstalt Moabit oder der Leitung der Justizvoll-
zugsanstalt Plötzensee wahrgenommen haben, werden jeweils 
mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in die Besoldungsgruppe B 3 
übergeleitet.“

4. 	 Die Landesbesoldungsordnung B in Anlage  I (Landesbesol-
dungsordnungen – A und B –) wird wie folgt geändert:
a)	 In der Besoldungsgruppe 2 wird nach der Amtsbezeichnung 

„Landeskonservator und Direktor des Landesdenkmalamts 
Berlin“ die Amtsbezeichnung „Leitende Regierungsdirekto-
rin oder Leitender Regierungsdirektor“ mit den Funktions-
zusätzen
„– als Leitung der Justizvollzugsanstalt Heidering – 
– als Leitung der Jugendstrafanstalt Berlin – 
– als Leitung der Justizvollzugsanstalt des Offenen Vollzu-

ges Berlin – 
– als Leitung der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin –“
eingefügt. 
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beamten für die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder 15. $ 61 wird wie folgt geändert:
neben dem Witwengeld gezahlt, soweit die Witwe Anspruch auf 2) In Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz wird die Angabe „Unter-
Kindergeld für diese Kinder hat oder ohne Berücksichtigung der schiedsbetrages ($ 50 Abs. 1)“ durch die Wörter „Familien-
88 64 und 65 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der zuschlages ($ 50 Absatz 1)“ ersetzt.
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. IS. 3366, 3862),

b) In Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz werden die Wörter „Un-
das zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024
(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, in der jeweils gel-

terschiedsbetrag nach $ 50 Abs. 1“ durch die Wörter „Fami-
lienzuschlag nach $ 50 Absatz 1“ ersetzt.

tenden Fassung oder der $$ 3 und 4 des Bundeskindergeldgeset-

zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 16 In $ 66 Absatz 8 Satz 1 werden nach dem Wort „Eintritt“ die
Wörter „oder einer vorherigen Versetzung“ eingefügt.(BGBl. 18. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 10 des Geset-

zes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. IS. 2328) geändert worden 17 In $ 85a Satz 2 werden nach dem Wort „Ruhestand“ die Wörter
ist, in der jeweils geltenden Fassung haben würde; soweit hier- „oder wird er erneut in den Ruhestand versetzt“ eingefügt.

nach ein Anspruch auf den Familienzuschlag nicht besteht, wird 18 Dem $ 108a wird folgender Satz angefügt:
er neben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise beim Fami-
lienzuschlag berücksichtigungsfähig ist oder zu berücksichtigen

„Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Beamtin
oder der Beamte auf ihren oder seinen Antrag in den Ruhestand

wäre, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte noch lebte. versetzt worden ist.“
Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, wird der Fami-
lienzuschlag auf die Anspruchsberechtigten nach der Anzahl der

19 $ 108b wird wie folgt geändert:

auf sie entfallenden Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt.“ 2) In der Überschrift wird nach der Angabe „11a“ die Angabe
„und 11c“ eingefügt.

$ 50e wird wie folgt geändert:
Der Wortlaut wird Absatz 1.

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
b)

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wörtern

„in den Ruhestand treten“ die Wörter „oder versetzt „(2) In der Zeit vom 26. Oktober 2022 bis zum 31. De-
zember 2024 in Form von Zuschüssen und Sachbezügen ge-werden“ eingefügt.
währte Leistungen, die nach $ 3 Nummer 11c des Einkom-

bb) In Nummer 5 wird die Angabe „525“ durch die Angabe
mensteuergesetzes steuerfrei sind, gelten bis zu einem Be-

„627,67“ ersetzt.
trag von 3 000 Euro nicht als Erwerbseinkommen.“

b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 wird die Angabe „525“ durch 20 In $ 108d Satz 2 werden die Wörter „Unterschiedsbetrag nach
die Angabe „627,67“ ersetzt. $ 50 Absatz 1 Satz 2°“ durch die Wörter „Familienzuschlag nach

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Eintritt des Beamten $ 50 Absatz 1“ ersetzt.
in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn des Ruhestan-
des“ und die Wörter „Zeitpunkt des Ruhestandseintritts“ Artikel 8
durch die Wörter „Beginn des Ruhestandes“ ersetzt. Änderung der Verordnung über die Gewährung

von Erschwerniszulagen$ 53 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: Die Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen

vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), die zuletzt durch Verordnung
aa) In den Nummern 1 und 2 werden jeweils die Wörter

„Unterschiedsbetrages nach $ 50 Abs. 1“ durch die Wör- vom 10. Januar 2023 (GVBl. S. 12) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

ter „Familienzuschlages nach $ 50 Absatz 1“ ersetzt.
1 Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

bb) In Nummer 3 wird das Wort „Unterschiedsbetrages“
2) Nach der Angabe zu $ 22b wird folgende Angabe eingefügt:durch das Wort „Familienzuschlages“ ersetzt.

„g 22c Zulage für Beamtinnen und Beamte des feuerwehr-b) In Satz 2 werden die Wörter „des Eineinhalbfachen“ durch
technischen Dienstes und Dienstkräfte der Laufbahnverord-die Wörter „von 170 vom Hundert“ und das Wort „Unter-

schiedsbetrages“ durch das Wort „Familienzuschlages“ er- nung Gesundheitswesen des Landes Berlin als fliegendes

setzt.
Personal“.

10 In $ 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1,2 und 3, Absatz 4 Satz 1 und b) Die Angabe zu $ 23c wird wie folgt gefasst:

2 werden jeweils die Wörter „Unterschiedsbetrages nach $ 50 „8 23c Zulage für die Sachbearbeitung von Kinder- und Ju-

Abs. 1“ durch die Wörter „Familienzuschlages nach $ 50 Ab- gendpornografie, sexuellem Missbrauch von Kindern und Ju-

satz 1“ ersetzt. gendlichen sowie Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung

11 8 55 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
und Zwangsprostitution zum Nachteil von Minderjährigen“.

$ 4 wird wie folgt geändert:
2) In Nummer 1 werden in dem Satzteil vor Buchstabe a die

Wörter „Unterschiedsbetrages nach $ 50 Abs. 1“ durch die a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Wörter „Familienzuschlages nach $ 50 Absatz 1“ ersetzt. aa) In Nummer 1 wird die Angabe „3,84“ durch die Angabe

b) In Nummer 2 werden jeweils die Wörter „Unterschiedsbe- „4,50“ ersetzt.

trages nach $ 50 Abs. 1“ durch die Wörter „Familienzu- bb) In Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe „1,87“ durch
schlages nach $ 50 Absatz 1“ ersetzt. die Angabe „2,60“ ersetzt.

12 In $ 56 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden die Wörter b) In Absatz 2 wird die Angabe „0,93“ durch die Angabe

„Unterschiedsbetrag nach $ 50 Abs. 1“ durch die Wörter „Fami- „1,30“ ersetzt.

lienzuschlag nach $ 50 Absatz 1“ ersetzt. In $ 9 Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Poli-
13 In $ 57 Absatz 2 Satz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „Zeit- zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte“ durch die

Wörter „Beamtinnen und Beamte der Polizei Berlin“ ersetzt.punkt des Eintritts in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn
des Ruhestandes“ ersetzt. $ 9a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(7314 In $ 58 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Zeitpunkt des Ein- a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Polizeivollzugsbeamte
tritts in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn des Ruhe- die Wörter „sowie Beamtinnen und Beamte des Polizeiärzt-
standes“ ersetzt. lichen Dienstes“ eingefügt.
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15. 	§ 61 wird wie folgt geändert:
a) 	 In Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz wird die Angabe „Unter-

schiedsbetrages (§ 50 Abs. 1)“ durch die Wörter „Familien-
zuschlages (§ 50 Absatz 1)“ ersetzt.

b) 	 In Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz werden die Wörter „Un-
terschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1“ durch die Wörter „Fami-
lienzuschlag nach § 50 Absatz 1“ ersetzt.

16. 	In § 66 Absatz 8 Satz 1 werden nach dem Wort „Eintritt“ die 
Wörter „oder einer vorherigen Versetzung“ eingefügt.

17. 	In § 85a Satz 2 werden nach dem Wort „Ruhestand“ die Wörter 
„oder wird er erneut in den Ruhestand versetzt“ eingefügt.

18. 	Dem § 108a wird folgender Satz angefügt:
„Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die Beamtin 
oder der Beamte auf ihren oder seinen Antrag in den Ruhestand 
versetzt worden ist.“

19. 	§ 108b wird wie folgt geändert:
a) 	 In der Überschrift wird nach der Angabe „11a“ die Angabe 

„und 11c“ eingefügt. 
b) 	 Der Wortlaut wird Absatz 1.
c) 	 Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) In der Zeit vom 26. Oktober 2022 bis zum 31. De-
zember 2024 in Form von Zuschüssen und Sachbezügen ge-
währte Leistungen, die nach § 3 Nummer 11c des Einkom-
mensteuergesetzes steuerfrei sind, gelten bis zu einem Be-
trag von 3 000 Euro nicht als Erwerbseinkommen.“

20. 	In § 108d Satz 2 werden die Wörter „Unterschiedsbetrag nach 
§ 50 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter „Familienzuschlag nach 
§ 50 Absatz 1“ ersetzt.

Artikel 8  
Änderung der Verordnung über die Gewährung  

von Erschwerniszulagen
Die Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen 

vom 21. Juni 2011 (GVBl. S.  266), die zuletzt durch Verordnung 
vom 10. Januar 2023 (GVBl. S. 12) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
1. 	 Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) 	 Nach der Angabe zu § 22b wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 22c Zulage für Beamtinnen und Beamte des feuerwehr-
technischen Dienstes und Dienstkräfte der Laufbahnverord-
nung Gesundheitswesen des Landes Berlin als fliegendes 
Personal“. 

b) 	 Die Angabe zu § 23c wird wie folgt gefasst:
„§ 23c Zulage für die Sachbearbeitung von Kinder- und Ju-
gendpornografie, sexuellem Missbrauch von Kindern und Ju-
gendlichen sowie Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung 
und Zwangsprostitution zum Nachteil von Minderjährigen“. 

2. 	 § 4 wird wie folgt geändert:
a) 	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) 	In Nummer 1 wird die Angabe „3,84“ durch die Angabe 
„4,50“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe „1,87“ durch 
die Angabe „2,60“ ersetzt.

b) 	 In Absatz  2 wird die Angabe „0,93“ durch die Angabe 
„1,30“ ersetzt.

3. 	 In § 9 Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte“ durch die 
Wörter „Beamtinnen und Beamte der Polizei Berlin“ ersetzt.

4. 	 § 9a Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) 	 In Satz 1 werden nach dem Wort „Polizeivollzugsbeamte“ 

die Wörter „sowie Beamtinnen und Beamte des Polizeiärzt-
lichen Dienstes“ eingefügt.

beamten für die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder 
neben dem Witwengeld gezahlt, soweit die Witwe Anspruch auf 
Kindergeld für diese Kinder hat oder ohne Berücksichtigung der 
§§ 64 und 65 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), 
das zuletzt durch Artikel 33 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung oder der §§ 3 und 4 des Bundeskindergeldgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung haben würde; soweit hier-
nach ein Anspruch auf den Familienzuschlag nicht besteht, wird 
er neben dem Waisengeld gezahlt, wenn die Waise beim Fami-
lienzuschlag berücksichtigungsfähig ist oder zu berücksichtigen 
wäre, wenn der Beamte oder Ruhestandsbeamte noch lebte. 
Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, wird der Fami-
lienzuschlag auf die Anspruchsberechtigten nach der Anzahl der 
auf sie entfallenden Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt.“

8. 	 § 50e wird wie folgt geändert:
a) 	 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) 	In dem Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wörtern 
„in den Ruhestand treten“ die Wörter „oder versetzt 
werden“ eingefügt. 

bb) In Nummer 5 wird die Angabe „525“ durch die Angabe 
„627,67“ ersetzt. 

b) 	 In Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 wird die Angabe „525“ durch 
die Angabe „627,67“ ersetzt.

c) 	 In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Eintritt des Beamten 
in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn des Ruhestan-
des“ und die Wörter „Zeitpunkt des Ruhestandseintritts“ 
durch die Wörter „Beginn des Ruhestandes“ ersetzt.

9. 	 § 53 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) 	 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) 	In den Nummern 1 und 2 werden jeweils die Wörter 
„Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1“ durch die Wör-
ter „Familienzuschlages nach § 50 Absatz 1“ ersetzt.

bb) In Nummer  3 wird das Wort „Unterschiedsbetrages“ 
durch das Wort „Familienzuschlages“ ersetzt. 

b) 	 In Satz 2 werden die Wörter „des Eineinhalbfachen“ durch 
die Wörter „von 170 vom Hundert“ und das Wort „Unter-
schiedsbetrages“ durch das Wort „Familienzuschlages“ er-
setzt.

10.	In § 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 und 3, Absatz 4 Satz 1 und 
2 werden jeweils die Wörter „Unterschiedsbetrages nach § 50 
Abs. 1“ durch die Wörter „Familienzuschlages nach § 50 Ab-
satz 1“ ersetzt.

11. 	§ 55 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) 	 In Nummer 1 werden in dem Satzteil vor Buchstabe a die 

Wörter „Unterschiedsbetrages nach § 50 Abs. 1“ durch die 
Wörter „Familienzuschlages nach § 50 Absatz 1“ ersetzt.

b) 	 In Nummer 2 werden jeweils die Wörter „Unterschiedsbe-
trages nach §  50 Abs.  1“ durch die Wörter „Familienzu-
schlages nach § 50 Absatz 1“ ersetzt.

12. 	In §  56 Absatz  1 Satz  1 zweiter Halbsatz werden die Wörter 
„Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1“ durch die Wörter „Fami-
lienzuschlag nach § 50 Absatz 1“ ersetzt.

13.	In § 57 Absatz 2 Satz 2 und 3 werden jeweils die Wörter „Zeit-
punkt des Eintritts in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn 
des Ruhestandes“ ersetzt.

14. 	In § 58 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Zeitpunkt des Ein-
tritts in den Ruhestand“ durch die Wörter „Beginn des Ruhe-
standes“ ersetzt.
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b) Folgender Satz wird angefügt: Artikel 11

„Die Sätze 1 und 2 finden auch Anwendung auf Beamtinnen Änderung der Verordnung über die Gewährung von
und Beamte, die Überstellungen von Personen im Rahmen Mehrarbeitsvergütung für Beamte

der internationalen Rechtshilfe auf dem Luftweg begleiten.“ $ 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergü-

In $ 22 Absatz 3 werden die Angabe „(LKA 265)“ durch die An- tung für Beamte vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), die zuletzt durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621)gabe „im LKA 2“ und die Angabe „(WSP ZVA- StrD K)“ durch

die Angabe „(Dir E/V WSP/LuSi ZVA 3)“ ersetzt. geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1 In Absatz 1 werden die Angabe „16,62“ durch die AngabeNach $ 22b wird folgender $ 22c eingefügt:

„17,41“, die Angabe „22,80“ durch die Angabe „23,89“ und die
„8 220 Angabe „31,44“ durch die Angabe „32,94“ ersetzt.

Zulage für Beamtinnen und Beamte des

feuerwehrtechnischen Dienstes und Dienstkräfte
Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

2) In Nummer 1 wird die Angabe „21,26“ durch die Angabeder Laufbahnverordnung Gesundheitswesen
des Landes Berlin als fliegendes Personal „22,27“ ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe „26,29“ durch die AngabeBeamtete Dienstkräfte des feuerwehrtechnischen Dienstes, die
als Notfallsanitäterinoder Notfallsanitäter in der Berliner Feuer- „27,54“ ersetzt.

wehr tätig sind, und Dienstkräfte der Laufbahnverordnung Ge- c) In Nummer 3 wird die Angabe „31,22“ durch die Angabe
sundheitswesen des Landes Berlin, die als Oberärztin oder Ober- „32,71“ ersetzt.

arzt der Berliner Feuerwehr verwendet werden, erhalten eine d) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „36,48“
Zulage von 65,34 Euro monatlich, wenn sie mindestens zehn durch die Angabe „38,22“ ersetzt.
Flüge im laufenden Kalendermonat nachweisen. Werden im lau-
fenden Kalendermonat weniger als zehn, jedoch mindestens fünf Artikel 12
Flüge nachgewiesen, vermindert sich die Zulage nach Satz 1 für Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung
jeden Flug um 5,13 Euro. $ 19 findet keine Anwendung.“

von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
$ 23c wird wie folgt gefasst: $ 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergü-

tung für Beamte, die zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes geän-8.236
Zulage für die Sachbearbeitung von Kinder- dert worden ist, wird wie folgt geändert:

und Jugendpornografie, sexuellem Missbrauch 1 In Absatz 1 werden die Angabe „17,41“ durch die Angabe

von Kindern und Jugendlichen sowie Menschenhandel „18,44“, die Angabe „23,89“ durch die Angabe „25,30“ und die

zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution Angabe „32,94“ durch die Angabe „34,88“ ersetzt.

zum Nachteil von Minderjährigen Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
Beamtinnen und Beamte des LKA, die überwiegend im Be- 2) In Nummer 1 wird die Angabe „22,27“ durch die Angabe

reich der Sachbearbeitung von Kinder- und Jugendpornografie, „23,58“ ersetzt.
sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprosti-

b) In Nummer 2 wird die Angabe „27,54“ durch die Angabe
„29,16“ ersetzt.tution zum Nachteil von Minderjährigen verwendet werden, er-

halten eine Zulage von 200 Euro monatlich.“ c) In Nummer 3 wird die Angabe „32,71“ durch die Angabe
„34,64“ ersetzt.

Artikel 9 d) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „38,22“
Weitere Änderung der Verordnung über die durch die Angabe „40,47 ersetzt.

Gewährung von Erschwerniszulagen
$ 4 der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen, Artikel 13

die zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung
von Mehrarbeitsvergütung für Beamtewie folgt geändert:

1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: $ 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergü-

2) In Nummer 1 wird die Angabe „4,50“ durch die Angabe tung für Beamte, die zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geän-

„6,31“ ersetzt.
dert worden ist, wird wie folgt geändert:
1

b) In Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe „2,60“ durch die In Absatz 1 werden die Angabe „18,44“ durch die Angabe
„18,51“, die Angabe „25,30“ durch die Angabe „25,40“ und die

Angabe „2,97“ ersetzt. Angabe „34,88“ durch die Angabe „35,02“ ersetzt.
In Absatz 2 wird die Angabe „1,30“ durch die Angabe „1,49“
ersetzt.

Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

Artikel 10
2) In Nummer 1 wird die Angabe „23,58“ durch die Angabe

„23,67“ ersetzt.
Weitere Änderung der Verordnung über die

Gewährung von Erschwerniszulagen
b) In Nummer 2 wird die Angabe „29,16“ durch die Angabe

„29,28“ ersetzt.
$ 4 Absatz 1 der Verordnung über die Gewährung von Erschwer-

niszulagen, die zuletzt durch Artikel 9 dieses Gesetzes geändert
c) In Nummer 3 wird die Angabe „34,64“ durch die Angabe

„34,77“ ersetzt.
worden ist, wird wie folgt geändert:
1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

d) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „40,47“
durch die Angabe „40,63° ersetzt.“

2) In Nummer 1 wird die Angabe „6,31“ durch die Angabe
„6,34“ ersetzt. Artikel 14

b) In Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe „2,97“ durch die Änderung der Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung
Angabe „2,98“ ersetzt. Die Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung vom 21. Juni

In Absatz 2 wird die Angabe „1,49“ durch die Angabe „1,50“ 2011 (GVBl. S. 266), die durch Artikel 8 des Gesetzes vom 9. Febru-
ersetzt.“ ar 2021 (GVBl. S. 146) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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Artikel 11 
Änderung der Verordnung über die Gewährung von 

Mehrarbeitsvergütung für Beamte
§ 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergü-

tung für Beamte vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), die zuletzt durch 
Artikel  9 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GVBl. S.  621) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. 	 In Absatz  1 werden die Angabe „16,62“ durch die Angabe 

„17,41“, die Angabe „22,80“ durch die Angabe „23,89“ und die 
Angabe „31,44“ durch die Angabe „32,94“ ersetzt.

2. 	 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) 	 In Nummer 1 wird die Angabe „21,26“ durch die Angabe 

„22,27“ ersetzt.
b) 	 In Nummer 2 wird die Angabe „26,29“ durch die Angabe 

„27,54“ ersetzt.
c) 	 In Nummer 3 wird die Angabe „31,22“ durch die Angabe 

„32,71“ ersetzt.
d) 	 In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „36,48“ 

durch die Angabe „38,22“ ersetzt.

Artikel 12  
Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung  

von Mehrarbeitsvergütung für Beamte 
§ 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergü-

tung für Beamte, die zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. 	 In Absatz  1 werden die Angabe „17,41“ durch die Angabe 

„18,44“, die Angabe „23,89“ durch die Angabe „25,30“ und die 
Angabe „32,94“ durch die Angabe „34,88“ ersetzt.

2. 	 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) 	 In Nummer 1 wird die Angabe „22,27“ durch die Angabe 

„23,58“ ersetzt.
b) 	 In Nummer 2 wird die Angabe „27,54“ durch die Angabe 

„29,16“ ersetzt.
c) 	 In Nummer 3 wird die Angabe „32,71“ durch die Angabe 

„34,64“ ersetzt.
d) 	 In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „38,22“ 

durch die Angabe „40,47“ ersetzt.

Artikel 13  
Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung 

von Mehrarbeitsvergütung für Beamte
§ 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergü-

tung für Beamte, die zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. 	 In Absatz  1 werden die Angabe „18,44“ durch die Angabe 

„18,51“, die Angabe „25,30“ durch die Angabe „25,40“ und die 
Angabe „34,88“ durch die Angabe „35,02“ ersetzt.

2. 	 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) 	 In Nummer 1 wird die Angabe „23,58“ durch die Angabe 

„23,67“ ersetzt.
b) 	 In Nummer 2 wird die Angabe „29,16“ durch die Angabe 

„29,28“ ersetzt.
c)	  In Nummer 3 wird die Angabe „34,64“ durch die Angabe 

„34,77“ ersetzt.
d) 	 In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „40,47“ 

durch die Angabe „40,63“ ersetzt.“

Artikel 14  
Änderung der Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung
Die Beamtenversorgungs-Übergangsverordnung vom 21. Juni 

2011 (GVBl. S. 266), die durch Artikel 8 des Gesetzes vom 9. Febru-
ar 2021 (GVBl. S. 146) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

b) 	 Folgender Satz wird angefügt:
„Die Sätze 1 und 2 finden auch Anwendung auf Beamtinnen 
und Beamte, die Überstellungen von Personen im Rahmen 
der internationalen Rechtshilfe auf dem Luftweg begleiten.“

5. 	 In § 22 Absatz 3 werden die Angabe „(LKA 265)“ durch die An-
gabe „im LKA 2“ und die Angabe „(WSP ZVA – StrD K)“ durch 
die Angabe „(Dir E/V WSP/LuSi ZVA 3)“ ersetzt.

6. 	 Nach § 22b wird folgender § 22c eingefügt:

„§ 22c 
Zulage für Beamtinnen und Beamte des  

feuerwehrtechnischen Dienstes und Dienstkräfte 
der Laufbahnverordnung Gesundheitswesen 

des Landes Berlin als fliegendes Personal
Beamtete Dienstkräfte des feuerwehrtechnischen Dienstes, die 

als Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter in der Berliner Feuer-
wehr tätig sind, und Dienstkräfte der Laufbahnverordnung Ge-
sundheitswesen des Landes Berlin, die als Oberärztin oder Ober-
arzt der Berliner Feuerwehr verwendet werden, erhalten eine 
Zulage von 65,34 Euro monatlich, wenn sie mindestens zehn 
Flüge im laufenden Kalendermonat nachweisen. Werden im lau-
fenden Kalendermonat weniger als zehn, jedoch mindestens fünf 
Flüge nachgewiesen, vermindert sich die Zulage nach Satz 1 für 
jeden Flug um 5,13 Euro. § 19 findet keine Anwendung.“ 

7. 	 § 23c wird wie folgt gefasst:

„§ 23c  
Zulage für die Sachbearbeitung von Kinder-  

und Jugendpornografie, sexuellem Missbrauch 
von Kindern und Jugendlichen sowie Menschenhandel 

zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution 
zum Nachteil von Minderjährigen

Beamtinnen und Beamte des LKA, die überwiegend im Be-
reich der Sachbearbeitung von Kinder- und Jugendpornografie, 
sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie 
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprosti-
tution zum Nachteil von Minderjährigen verwendet werden, er-
halten eine Zulage von 200 Euro monatlich.“

Artikel 9  
Weitere Änderung der Verordnung über die  

Gewährung von Erschwerniszulagen
§ 4 der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen, 

die zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. 	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) 	 In Nummer  1 wird die Angabe „4,50“ durch die Angabe 
„6,31“ ersetzt.

b) 	 In Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe „2,60“ durch die 
Angabe „2,97“ ersetzt. 

2. 	 In Absatz 2 wird die Angabe „1,30“ durch die Angabe „1,49“ 
ersetzt.

Artikel 10 
Weitere Änderung der Verordnung über die 

Gewährung von Erschwerniszulagen
§ 4 Absatz 1 der Verordnung über die Gewährung von Erschwer-

niszulagen, die zuletzt durch Artikel  9 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. 	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) 	 In Nummer  1 wird die Angabe „6,31“ durch die Angabe 
„6,34“ ersetzt.

b) 	 In Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe „2,97“ durch die 
Angabe „2,98“ ersetzt.

2. 	 In Absatz 2 wird die Angabe „1,49“ durch die Angabe „1,50“ 
ersetzt.“
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1 $ 2 Nummer 9 wird wie folgt geändert: „Die Ausgleichszulage nimmt an diesen Anpassungen nicht
teil.“2) In Satz 1 werden die Wörter „Abs. 4 des Beamtenversor-

gungsgesetzes“ durch die Wörter „Abs. 4 des Landesbeam- 2 In $ 17 Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter „der Familienzu-
tenversorgungsgesetzes“ und die Wörter „$ 55 des Beam- schlag der Stufe I“ durch die Wörter „die Ausgleichszulage nach

tenversorgungsgesetzes“ durch die Wörter „$ 55 des Lan- $ 11 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c“ ersetzt.

desbeamtenversorgungsgesetzes“ ersetzt und die Wörter
Artikel 16

„aus der gesetzlichen Rentenversicherung“ und die Wörter
„($ 14 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes)“ gestri- Generalklausel

chen. Wird in anderen Rechtsnormen auf durch dieses Gesetz geänderte

b) In Satz 2 wird das Wort „Unterschiedsbetrag“ durch das oder ersetzte Vorschriften oder Anlagen Bezug genommen, erfasst
die Bezugnahme nunmehr die entsprechenden, nach diesem Gesetz

Wort „Familienzuschlag“ ersetzt. geltenden Vorschriften oder Anlagen.
c) In den Sätzen 3 und 4 werden jeweils die Wörter „Unter-

schiedsbetrages nach $ 50 Abs. 1 des Beamtenversorgungs- Artikel 17
gesetzes“ durch die Wörter „Familienzuschlages nach $ 50 Inkrafttreten
Absatz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes“ ersetzt. (1) Dieses Gesetz trittvorbehaltlich der Absätze 2 bis 11 am Tage

2 Nach $ 4 wird folgender $ 5 eingefügt: nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in
Kraft.

„$ 5 Übergangsregelungen (2) Die Artikel 1,3, 5,7, 8, 11, 14 und 15 treten vorbehaltlich der

Für am 28. Dezember 2024 vorhandene Versorgungsempfän- Absätze 6 bis 11 mit Wirkung vom 1. November 2024 in Kraft.

gerinnen und Versorgungsempfänger gilt $ 2 Nummer 9 Satz 1 (3) Die Artikel 4, 9 und 12 treten am 1. Februar 2025 in Kraft.
in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung.“ (4) Die Artikel 5 Nummer 3 und 4 sowie Artikel 6 treten mit Wir-

kung vom 1. Januar 2024 in Kraft.3. Der bisherige $ 5 wird $ 6.

(5) Die Artikel 10 und 13 treten am 1. Januar 2026 in Kraft.
Artikel 15 (6) Artikel 3 Nummer 4 und5 trittam 1. Juli 2026  n Kraft.

Änderung des Senatorengesetzes
(7) Artikel 7 Nummer 1 und 19 trittmitWirkung vom 26. Oktober

Das Senatorengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 2022 in Kraft.
Januar 2000 (GVBl. S. 221), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset- (8) Artikel 7 Nummer 5 Buchstabe a, Nummer 8 Buchstabe a
zes vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621) geändert worden ist, Doppelbuchstabe bb und Buchstabe b trittmitWirkung vom

1. Janu-
wird wie folgt geändert: ar 2024 in Kraft.
1 $ 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert: (9) Artikel 7 Nummer 18 trittam Tage nach der Verkündung im

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

aa) In Buchstabe b wird der Punkt am Ende durch ein Semi- (10) Artikel 8 Nummer2 trittmit Wirkung vom 1. Januar 2024  n

kolon ersetzt. Kraft.

bb) Folgender Buchstabe c wird angefügt: (11) Artikel 14 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 und3 trittam
Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für

„c) sofern für Oktober 2024 ein Familienzuschlag der Berlin in Kraft.
Stufe I nach $ 40 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgeset-

zes in der Überleitungsfassung für Berlin nach Arti- Berlin, den 20. Dezember 2024
kel III $ 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011

(GVBl. S. 266) in der am 31. Oktober 2024 geltenden Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Fassung gewährt wurde und bei Fortgeltung des bisheri-

Cornelia Seibeld
gen Rechts weiterhin ein Familienzuschlag der Stufe 1

zustehen würde, eine Ausgleichszulage in Höhe des für Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Oktober 2024 gewährten Betrages des Familienzuschla-

ges der Stufe 1, höchstens jedoch 150,10 Euro.“ Der Regierende Bürgermeister

b) Folgender Satz wird angefügt: Kai Wegner
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„Die Ausgleichszulage nimmt an diesen Anpassungen nicht 
teil.“

2. 	 In §  17 Absatz  3 Satz  4 werden die Wörter „der Familienzu-
schlag der Stufe I“ durch die Wörter „die Ausgleichszulage nach 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c“ ersetzt.

Artikel 16  
Generalklausel

Wird in anderen Rechtsnormen auf durch dieses Gesetz geänderte 
oder ersetzte Vorschriften oder Anlagen Bezug genommen, erfasst 
die Bezugnahme nunmehr die entsprechenden, nach diesem Gesetz 
geltenden Vorschriften oder Anlagen.

Artikel 17  
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 11 am Tage 
nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft.

(2) Die Artikel 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14 und 15 treten vorbehaltlich der 
Absätze 6 bis 11 mit Wirkung vom 1. November 2024 in Kraft. 

(3) Die Artikel 4, 9 und 12 treten am 1. Februar 2025 in Kraft. 
(4) Die Artikel 5 Nummer 3 und 4 sowie Artikel 6 treten mit Wir-

kung vom 1. Januar 2024 in Kraft. 
(5) Die Artikel 10 und 13 treten am 1. Januar 2026 in Kraft.
(6) Artikel 3 Nummer 4 und 5 tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. 
(7) Artikel 7 Nummer 1 und 19 tritt mit Wirkung vom 26. Oktober 

2022 in Kraft. 
(8) Artikel  7 Nummer  5 Buchstabe a, Nummer  8 Buchstabe a 

Doppelbuchstabe bb und Buchstabe b tritt mit Wirkung vom 1. Janu-
ar 2024 in Kraft. 

(9) Artikel 7 Nummer 18 tritt am Tage nach der Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

(10) Artikel 8 Nummer 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in 
Kraft. 

(11) Artikel 14 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 und 3 tritt am 
Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2024

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r 

1. 	 § 2 Nummer 9 wird wie folgt geändert: 
a) 	 In Satz  1 werden die Wörter „Abs.  4 des Beamtenversor-

gungsgesetzes“ durch die Wörter „Abs. 4 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes“ und die Wörter „§ 55 des Beam-
tenversorgungsgesetzes“ durch die Wörter „§ 55 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes“ ersetzt und die Wörter 
„aus der gesetzlichen Rentenversicherung“ und die Wörter 
„(§  14 Abs.  1 des Beamtenversorgungsgesetzes)“ gestri-
chen. 

b) 	 In Satz  2 wird das Wort „Unterschiedsbetrag“ durch das 
Wort „Familienzuschlag“ ersetzt. 

c) 	 In den Sätzen 3 und 4 werden jeweils die Wörter „Unter-
schiedsbetrages nach § 50 Abs. 1 des Beamtenversorgungs-
gesetzes“ durch die Wörter „Familienzuschlages nach § 50 
Absatz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes“ ersetzt. 

2. 	 Nach § 4 wird folgender § 5 eingefügt: 

„§ 5 Übergangsregelungen
Für am 28. Dezember 2024 vorhandene Versorgungsempfän-

gerinnen und Versorgungsempfänger gilt § 2 Nummer 9 Satz 1 
in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung.“ 

3. 	 Der bisherige § 5 wird § 6.

Artikel 15  
Änderung des Senatorengesetzes

Das Senatorengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. 
Januar 2000 (GVBl. S. 221), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
1. 	 § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) 	 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) 	In Buchstabe b wird der Punkt am Ende durch ein Semi-

kolon ersetzt.
bb) Folgender Buchstabe c wird angefügt:

„c) sofern für Oktober 2024 ein Familienzuschlag der 
Stufe 1 nach § 40 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgeset-
zes in der Überleitungsfassung für Berlin nach Arti-
kel III § 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 
(GVBl. S. 266) in der am 31. Oktober 2024 geltenden 
Fassung gewährt wurde und bei Fortgeltung des bisheri-
gen Rechts weiterhin ein Familienzuschlag der Stufe 1 
zustehen würde, eine Ausgleichszulage in Höhe des für 
Oktober 2024 gewährten Betrages des Familienzuschla-
ges der Stufe 1, höchstens jedoch 150,10 Euro.“

b) 	 Folgender Satz wird angefügt:
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Gesetz

über die Anhebung der Altersgrenzen und Änderung
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften

Vom 20. Dezember 2024

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 2) In Absatz 1 wird die Angabe „63.“ durch die Angabe „65.“

Inhaltsübersicht
ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „dem Eintritt“ durch die
Artikel 1 Änderung des Landesbeamtengesetzes Wörter „der Versetzung“ ersetzt.
Artikel 2 Änderung des Berliner Richtergesetzes c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „bestimmte“ durch das
Artikel 3 Änderung des Senatorengesetzes Wort „bestimmten“ ersetzt.

Artikel 4 Änderung des Bezirksamtsmitgliedergesetzes $ 54a wird wie folgt geändert:

Artikel 5 Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 2) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „pflege-
Artikel 6 bedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürfti-Änderung des Laufbahngesetzes

Artikel 7 Änderung des Disziplinargesetzes gen sonstigen Angehörigen“ durch die Wörter „sonstige An-
gehörige oder einen sonstigen Angehörigen, die oder der

Artikel 8 Änderung des Berliner Hochschulgesetzes nach einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizi-
Artikel 9 Änderung des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes nischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer ent-

Artikel 10 Inkrafttreten,Außerkrafttreten sprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegeversiche-

rung pflegebedürftig ist,“ ersetzt.

Artikel 1 b) In Absatz 2 erster Halbsatz werden die Wörter „bis zur Dau-
Änderung des Landesbeamtengesetzes er von zwölf Jahren“ gestrichen.

Das Landesbeamtengesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70), das In $ 54d werden nach dem Wort „Widerruf“ die Wörter „im Vor-
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBl. bereitungsdienst“ eingefügt.
S. 30) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 8 55 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
1 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 2) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „bis zur

2) In der Angabe zu $ 56 werden die Wörter „von Beurlaubun- Dauer von zwölf Jahren“ gestrichen.
gen und unterhälftigerTeilzeit“ angefügt.

b) In Nummer 2 werden die Wörter „pflegebedürftige sonstige
b) Die Angabe zu $ 108a wird wie folgt gefasst: Angehörige oder einen pflegebedürftigen sonstigen Ange-

„$ 108a Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes über hörigen“ durch die Wörter „sonstige Angehörige oder einen
die Anhebung der Altersgrenzen und Änderung weiterer sonstigen Angehörigen, die oder der nach einer Bescheini-
dienstrechtlicher Vorschriften“. gung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der

Krankenversicherung oder einer entsprechenden Bescheini-c) Die Angaben zu den $$ 110 und 111 werden wie folgt ge-
fasst: gung einer privaten Pflegeversicherung pflegebedürftig ist,“

ersetzt.
„$ 110 (weggefallen)
$ 111 (weggefallen)“.

$ 56 wird wie folgt geändert:

2) In der Überschrift werden die Wörter „von Beurlaubungen$ 38 wird wie folgt geändert:
und unterhälftigerTeilzeit“ angefügt.

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

aa) In Satz 1 werden die Angabe „65.“ durch die Angabe
„Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regel-„67.“ und das Wort „Altersgrenze“ durch das Wort „Re-
mäßigen Arbeitszeit und Urlaub ohne Dienstbezüge nachgelaltersgrenze“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „68.“ durch die Angabe „70.“
den $$ 54a bis 54c und $ 55 dürfen insgesamt die Dauer von
15 Jahren nicht überschreiten.“

ersetzt.

cc) In Satz 3 wird jeweils das Wort „Altersgrenze“ durch
c) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Eine unterhälftige Teilzeitbeschäftigung während einer EI-das Wort „Regelaltersgrenze“ und wird das Wort „Schul-
jahres“ durch das Wort „Schulhalbjahres“ ersetzt. ternzeit bleibt unberücksichtigt.“

In $ 104 Absatz 1 Satz 1 werden nach der Angabe „62.“ dieb) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz I werden die Wörter „über das vollendete 65. Wörter „und für die des höheren Dienstes das vollendete 65.“
eingefügt.Lebensjahr hinaus“ gestrichen, nach dem Wort „darf,“

10die Wörter „längstens bis zu drei Jahre, für Lehrkräfte In $ 106 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „zu dem in $ 38 Ab-
jeweils nicht länger als bis zum Ablauf des Schuljahres satz 1 Satz 1

genannten Zeitpunkt“ durch die Wörter „mit dem
oder Semesters,“ eingefügt und die Wörter

„,
jedoch vollendeten 65. Lebensjahr“ ersetzt.

nicht länger als bis zum vollendeten 68. Lebensjahr“ ge 11 $ 108a wird wie folgt gefasst:
strichen.

„g 108a
bb) In Satz 3 wird die Angabe „65.“ durch die Angabe „67.“ Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes

ersetzt. über die Anhebung der Altersgrenzen
3 In $ 39 Absatz 3 Nummer 1 wird die Angabe „60.“ durch die und Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften

Angabe „62.“ ersetzt. (1) Abweichend von $ 38 Absatz 1 Satz 1 erreichen Beamtin-
4. 844 wird wie folgt geändert: nen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit, die vor dem
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Gesetz
über die Anhebung der Altersgrenzen und Änderung 

weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
Vom 20. Dezember 2024

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht
Artikel 1	 Änderung des Landesbeamtengesetzes
Artikel 2	 Änderung des Berliner Richtergesetzes
Artikel 3	 Änderung des Senatorengesetzes
Artikel 4	 Änderung des Bezirksamtsmitgliedergesetzes
Artikel 5	 Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes
Artikel 6	 Änderung des Laufbahngesetzes
Artikel 7	 Änderung des Disziplinargesetzes
Artikel 8	 Änderung des Berliner Hochschulgesetzes
Artikel 9	 Änderung des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes
Artikel 10	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel 1 
Änderung des Landesbeamtengesetzes

Das Landesbeamtengesetz vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBl. 
S. 30) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)	 In der Angabe zu § 56 werden die Wörter „von Beurlaubun-
gen und unterhälftiger Teilzeit“ angefügt.

b)	 Die Angabe zu § 108a wird wie folgt gefasst:
„§ 108a Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes über 
die Anhebung der Altersgrenzen und Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften“.

c)	 Die Angaben zu den §§ 110 und 111 werden wie folgt ge-
fasst:
„§ 110 (weggefallen)
§ 111 (weggefallen)“.

2.	 § 38 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz  1 werden die Angabe „65.“ durch die Angabe 
„67.“ und das Wort „Altersgrenze“ durch das Wort „Re-
gelaltersgrenze“ ersetzt.

bb)	In Satz 2 wird die Angabe „68.“ durch die Angabe „70.“ 
ersetzt.

cc)	 In Satz  3 wird jeweils das Wort „Altersgrenze“ durch 
das Wort „Regelaltersgrenze“ und wird das Wort „Schul-
jahres“ durch das Wort „Schulhalbjahres“ ersetzt.

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa)	 In Satz 1 werden die Wörter „über das vollendete 65. 

Lebensjahr hinaus“ gestrichen, nach dem Wort „darf,“ 
die Wörter „längstens bis zu drei Jahre, für Lehrkräfte 
jeweils nicht länger als bis zum Ablauf des Schuljahres 
oder Semesters,“ eingefügt und die Wörter „, jedoch 
nicht länger als bis zum vollendeten 68. Lebensjahr“ ge-
strichen.

bb)	In Satz 3 wird die Angabe „65.“ durch die Angabe „67.“ 
ersetzt.

3.	 In § 39 Absatz 3 Nummer 1 wird die Angabe „60.“ durch die 
Angabe „62.“ ersetzt.

4.	 § 44 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 wird die Angabe „63.“ durch die Angabe „65.“ 
ersetzt.

b)	 In Absatz  2 werden die Wörter „dem Eintritt“ durch die 
Wörter „der Versetzung“ ersetzt.

c)	 In Absatz  3 Satz  1 wird das Wort „bestimmte“ durch das 
Wort „bestimmten“ ersetzt.

5.	 § 54a wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „pflege-

bedürftige sonstige Angehörige oder einen pflegebedürfti-
gen sonstigen Angehörigen“ durch die Wörter „sonstige An-
gehörige oder einen sonstigen Angehörigen, die oder der 
nach einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer ent-
sprechenden Bescheinigung einer privaten Pflegeversiche-
rung pflegebedürftig ist,“ ersetzt.

b)	 In Absatz 2 erster Halbsatz werden die Wörter „bis zur Dau-
er von zwölf Jahren“ gestrichen.

6.	 In § 54d werden nach dem Wort „Widerruf“ die Wörter „im Vor-
bereitungsdienst“ eingefügt.

7.	 § 55 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a)	 In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „bis zur 

Dauer von zwölf Jahren“ gestrichen.
b)	 In Nummer 2 werden die Wörter „pflegebedürftige sonstige 

Angehörige oder einen pflegebedürftigen sonstigen Ange-
hörigen“ durch die Wörter „sonstige Angehörige oder einen 
sonstigen Angehörigen, die oder der nach einer Bescheini-
gung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung oder einer entsprechenden Bescheini-
gung einer privaten Pflegeversicherung pflegebedürftig ist,“ 
ersetzt.

8.	 § 56 wird wie folgt geändert:
a)	 In der Überschrift werden die Wörter „von Beurlaubungen 

und unterhälftiger Teilzeit“ angefügt.
b)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit und Urlaub ohne Dienstbezüge nach 
den §§ 54a bis 54c und § 55 dürfen insgesamt die Dauer von 
15 Jahren nicht überschreiten.“

c)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Eine unterhälftige Teilzeitbeschäftigung während einer El-
ternzeit bleibt unberücksichtigt.“

9.	 In §  104 Absatz  1 Satz  1 werden nach der Angabe „62.“ die 
Wörter „und für die des höheren Dienstes das vollendete 65.“ 
eingefügt.

10.	In § 106 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „zu dem in § 38 Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Zeitpunkt“ durch die Wörter „mit dem 
vollendeten 65. Lebensjahr“ ersetzt.

11.	§ 108a wird wie folgt gefasst:
„§ 108a 

Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes 
über die Anhebung der Altersgrenzen 

und Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften
(1) Abweichend von § 38 Absatz 1 Satz 1 erreichen Beamtin-

nen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit, die vor dem  
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1. Januar 1961 geboren sind, die Regelaltersgrenze mit Vollen- Artikel 2

dung des 65. Lebensjahres. Für Beamtinnen und Beamte, die Änderung des Berliner Richtergesetzes
nach dem 31. Dezember 1960 und vor dem 1. Januar 1968 ge-
boren sind, wird die Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:

Das Berliner Richtergesetz vom 9. Juni 2011 (GVBl. S. 238), das

zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBl.
Geburtsjahr| Anhebung um Regelaltersgrenze S. 38) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Monate
vollendetes

1 Der Inhaltsübersicht wird folgende Angabe angefügt:zuzüglich
Lebensjahr vollendete „$ 104 Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes über die

Lebensmonate Anhebung der Altersgrenzen und Änderung weiterer
1961 65 dienstrechtlicher Vorschriften“.

1962 6 65 $ 3 wird wie folgt geändert:

1963 9 65
a) In Absatz 1 wird die Angabe „65.“ durch die Angabe „67.“

ersetzt.
1964 12 66

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
1965 15 66 aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

1966 18 66 „1. frühestens mit Ablauf des Monats, in dem das

1967 21 66 vo
Ia

|I
|w
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O

o|
o|

Ia
|w

63. Lebensjahr vollendet wird, oder“

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,60.“ durch die Angabe
(2) Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit, de- „62.“ ersetzt.
nen vor dem 22. Mai 2024

Folgender $ 104 wird angefügt:
1 Urlaub ohne Dienstbezüge aus Arbeitsmarktgründen nach

8 55 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder „8 104

eine Teilzeitbeschäftigung nach $ 54 Absatz 1 dieses Geset- Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes über die

zes in Verbindung mit $ 11 Absatz 3 der Arbeitszeitverord- Anhebung der Altersgrenzen und Änderung weiterer
dienstrechtlicher Vorschriftennung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Februar

2005 (GVBl. S. 114), die zuletzt durch Artikel 10 des Geset- (1) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, die vor dem
zes vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 695) geändert wor-
den ist,

1. Januar 1961 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit
Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Richterinnen und Richter

bis zum Eintrittin den Ruhestand bewilligt worden ist, erreichen
abweichend von $ 38 Absatz 1 Satz 1 die Regelaltersgrenze un-

auf Lebenszeit, die nach dem 31. Dezember 1960 und vor dem
1. Januar 1968 geboren sind, wird die Altersgrenze wie folgt an-abhängig vom Geburtsjahr mit Vollendung des 65. Lebensjah-
gehoben:

res, sofern der Urlaub ohne Dienstbezüge nach $ 55 Absatz 5

oder die Teilzeitbeschäftigung nach $ 54 Absatz 3 oder $ 58
Geburtsjahr |Anhebung Altersgrenze

nicht vor Vollendung des 65. Lebensjahres beendet oder wider-
um Monate

rufen wird oder wurde. vollendetes zuzüglich voll-
Lebensjahr endete Lebens-(3) Abweichend von $ 39 Absatz 3 Nummer 1 können Beam-

monatetinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit, die schwer-
behindert im Sinne des $ 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozial- 1961 65
gesetzbuch und vor dem 1. Januar 1966 geboren sind, auch ohne

1962 65Nachweis der Dienstunfähigkeit auf ihren Antrag in den Ruhe-
stand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet 1963 65
haben. Für Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebens-

1964 12 66zeit, die schwerbehindert im Sinne des $ 2 Absatz 2 des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch sowie nach dem 31. Dezember 1965 1965 15 66
und vor dem 1. Januar 1973 geboren sind, wird die Altersgrenze

1966 18 66wie folgt angehoben:

1967Geburts- Anhebung Altersgrenze 21 66 va
|l

w
|l

Io
|j

ol
a|

w

jahr um Monate vollendetes zuzüglich voll- (2) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, denen vor dem 22.
Lebensjahr endete Lebens-

monate
Mai 2024 eine Teilzeitbeschäftigung nach $ 5 Absatz 1 Satz 2 bis

zum Eintritt in den Ruhestand bewilligt worden ist, erreichen ab-
1966 60 weichend von $ 3 Absatz 1 die Regelaltersgrenze unabhängig vom
1967 60 Geburtsjahr mit Vollendung des 65. Lebensjahres, sofern die Teil-

zeitbeschäftigung nach $ 5 Absatz 1 Satz 2 n cht vor Vollendung des1968 60

1969 120 61
65. Lebensjahres beendet oder widerrufen wird oder wurde.

1970 15 61 (3) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, die schwerbehindert

1971 18 61 aA
|W

IO
|I

|O
|I

|
A

|w

im Sinne des $ 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
und vor dem 1. Januar 1966 geboren sind, können auch ohne Nach-

1972 21 61 9 weis der Dienstunfähigkeit auf ihren Antrag in den Ruhestand ver-
(4) Abweichend von $ 38 Absatz 1 Satz 3 treten Lehrkräfte, die setzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für

vor dem 1. Januar 1961 geboren sind, mit Ablauf des Schuljahres Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, die schwerbehindert im
oder Semesters, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen,  n den
Ruhestand.“

Sinne des $ 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie
nach dem 31. Dezember 1965 und vor dem 1. Januar 1973 geboren

12. Die $$ 110 und 111 werden aufgehoben. sind, wird die Altersgrenze wie folgt angehoben:
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Artikel 2 
Änderung des Berliner Richtergesetzes

Das Berliner Richtergesetz vom 9. Juni 2011 (GVBl. S. 238), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBl. 
S. 38) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 Der Inhaltsübersicht wird folgende Angabe angefügt:

„§ 104 	� Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes über die 
Anhebung der Altersgrenzen und Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften“.

2.	 § 3 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 wird die Angabe „65.“ durch die Angabe „67.“ 

ersetzt.
b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1. 	�frühestens mit Ablauf des Monats, in dem das  

63. Lebensjahr vollendet wird, oder“
bb)	In Nummer 2 wird die Angabe „60.“ durch die Angabe 

„62.“ ersetzt.
3.	 Folgender § 104 wird angefügt:

„§ 104 
Übergangsvorschrift aus Anlass des Gesetzes über die  
Anhebung der Altersgrenzen und Änderung weiterer  

dienstrechtlicher Vorschriften
(1) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, die vor dem  

1. Januar 1961 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Richterinnen und Richter 
auf Lebenszeit, die nach dem 31. Dezember 1960 und vor dem 
1. Januar 1968 geboren sind, wird die Altersgrenze wie folgt an-
gehoben:

Geburtsjahr Anhebung 
um Monate

Altersgrenze

vollendetes 
Lebensjahr

zuzüglich voll-
endete Lebens-
monate

1961 3 65 3

1962 6 65 6

1963 9 65 9

1964 12 66 0

1965 15 66 3

1966 18 66 6

1967 21 66 9

(2) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, denen vor dem 22. 
Mai 2024 eine Teilzeitbeschäftigung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 bis 
zum Eintritt in den Ruhestand bewilligt worden ist, erreichen ab-
weichend von § 3 Absatz 1 die Regelaltersgrenze unabhängig vom 
Geburtsjahr mit Vollendung des 65. Lebensjahres, sofern die Teil-
zeitbeschäftigung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 nicht vor Vollendung des 
65. Lebensjahres beendet oder widerrufen wird oder wurde.

(3) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, die schwerbehindert 
im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
und vor dem 1. Januar 1966 geboren sind, können auch ohne Nach-
weis der Dienstunfähigkeit auf ihren Antrag in den Ruhestand ver-
setzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für 
Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, die schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie 
nach dem 31. Dezember 1965 und vor dem 1. Januar 1973 geboren 
sind, wird die Altersgrenze wie folgt angehoben:

1. Januar 1961 geboren sind, die Regelaltersgrenze mit Vollen-
dung des 65. Lebensjahres. Für Beamtinnen und Beamte, die 
nach dem 31. Dezember 1960 und vor dem 1. Januar 1968 ge-
boren sind, wird die Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:

Geburtsjahr Anhebung um 
Monate

Regelaltersgrenze

vollendetes 
Lebensjahr

zuzüglich 
vollendete  
Lebensmonate

1961 3 65 3

1962 6 65 6

1963 9 65 9

1964 12 66 0

1965 15 66 3

1966 18 66 6

1967 21 66 9

(2) Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit, de-
nen vor dem 22. Mai 2024
1.	 Urlaub ohne Dienstbezüge aus Arbeitsmarktgründen nach 

§ 55 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 oder
2.	  eine Teilzeitbeschäftigung nach § 54 Absatz 1 dieses Geset-

zes in Verbindung mit § 11 Absatz 3 der Arbeitszeitverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Februar 
2005 (GVBl. S. 114), die zuletzt durch Artikel 10 des Geset-
zes vom 19. Dezember 2017 (GVBl. S. 695) geändert wor-
den ist,

bis zum Eintritt in den Ruhestand bewilligt worden ist, erreichen 
abweichend von § 38 Absatz 1 Satz 1 die Regelaltersgrenze un-
abhängig vom Geburtsjahr mit Vollendung des 65. Lebensjah-
res, sofern der Urlaub ohne Dienstbezüge nach § 55 Absatz 5 
oder die Teilzeitbeschäftigung nach §  54 Absatz  3 oder §  58 
nicht vor Vollendung des 65. Lebensjahres beendet oder wider-
rufen wird oder wurde.

(3) Abweichend von § 39 Absatz 3 Nummer 1 können Beam-
tinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebenszeit, die schwer-
behindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch und vor dem 1. Januar 1966 geboren sind, auch ohne 
Nachweis der Dienstunfähigkeit auf ihren Antrag in den Ruhe-
stand versetzt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet 
haben. Für Beamtinnen auf Lebenszeit und Beamte auf Lebens-
zeit, die schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch sowie nach dem 31. Dezember 1965 
und vor dem 1. Januar 1973 geboren sind, wird die Altersgrenze 
wie folgt angehoben:

Geburts-
jahr

Anhebung 
um Monate

Altersgrenze

vollendetes 
Lebensjahr

zuzüglich voll-
endete Lebens-
monate

1966 3 60 3

1967 6 60 6

1968 9 60 9

1969 120 61 0

1970 15 61 3

1971 18 61 6

1972 21 61 9

(4) Abweichend von § 38 Absatz 1 Satz 3 treten Lehrkräfte, die 
vor dem 1. Januar 1961 geboren sind, mit Ablauf des Schuljahres 
oder Semesters, in dem sie die Regelaltersgrenze erreichen, in den 
Ruhestand.“
12.	Die §§ 110 und 111 werden aufgehoben.
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in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 das 65. LebensjahrGeburtsjahr |Anhebung Altersgrenze

um Monate vollendetes
vollendet und eine Dienstzeit von 45 Jahren,

zuzüglich in den Fällen des Satzes 1

Nummer 3 das 63. Lebensjahr
Lebensjahr vollendete vollendet und eine Dienstzeit von 40 Jahren

Lebensmo-
nate erreicht hat. Dienstzeiten im Sinne des Satzes 5 Nummer 1

1966 60
und 2 sind ruhegehaltfähige Dienstzeiten nach den $$ 6, 8

bis 10 und Pflichtbeitragszeiten in der gesetzlichen Renten-
1967 60 versicherung oder einem berufsständischen Versorgungs-

werk, soweit sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosig-1968 9 60
keit stehen, sowie Zeiten nach $ 50d und Zeiten einer dem

1969 12 61 Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu des-

sen vollendetem zehnten Lebensjahr. Zeiten einer Teilzeit-1970 15 61

1971 18 61 al
Iw

lo
) o

|j
|a

|w

beschäftigung werden bei der Berechnung der Dienstzeit
nach Satz 6 in vollem Umfang berücksichtigt. Soweit sich

1972 21 61 9“ bei der Berechnung der Dienstzeit nach Satz 6 Zeiten über-
schneiden, sind diese nur einmal zu berücksichtigen.“

Artikel 3 3. $& 14a Absatz 1 wird wie folgt geändert:
Änderung des Senatorengesetzes

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:
In $ 20 Absatz 2 Satz 2 des Senatorengesetzes in der Fassung der

Bekanntmachung vom 6. Januar 2000 (GVBl. S. 221), das zuletzt aa) In Buchstabe a wird das Wort „oder“ durch ein Komma

durch Artikel 15 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. ersetzt.

S. 634) geändert worden ist, werden nach der Angabe „Satz 1“ die bb) In Buchstabe b wird das Komma am Ende durch das

Wörter „oder $ 108a Absatz 1“ eingefügt. Wort „oder“ ersetzt.

cc) Folgender Buchstabe c wird angefügt:
Artikel 4 „c) mit oder nach Erreichen der Altersgrenze nach

Änderung des Bezirksamtsmitgliedergesetzes $ 108a Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes in den
Das Bezirksamtsmitgliedergesetz in der Fassung der Bekanntma- Ruhestand getreten ist,“

chung vom 1. April 1985 (GVBl. S. 958), das zuletzt durch Artikel 5

des Gesetzes vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621) geändert
b) Folgender Satz wird angefügt:

„Satz | findet keine Anwendung, wenn der Beamte auf sei-worden ist, wird wie folgt geändert:
1 In $ 1 Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz werden die Wörter „des nen Antrag in den Ruhestand versetzt worden ist.“

In $ 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden nach der AngabeLandesbeamtengesetzes findet“ durch die Wörter „und $ 108a
Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes finden“ ersetzt. „satz 1“ die Wörter „oder $ 108a Absatz 1“ eingefügt.

In $ 23 Absatz 2 Satz 1 werden nach der Angabe „Satz 1“ dieIn $ 3a Absatz 1 werden nach der Angabe „Satz 1“ die Wörter
„oder $ 108a Absatz 1“ eingefügt und das Wort „Altersgrenze“ Wörter „oder $ 108a Absatz 1“ eingefügt.

durch das Wort „Regelaltersgrenze“ ersetzt. $ 48 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „Vollendung des fünfundsech-
Artikel 5 zigsten Lebensjahres“ durch die Wörter „Erreichen der Re-

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes gelaltersgrenze nach $ 38 Absatz 1 Satz 1 des Landesbeam-

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. tengesetzes“ ersetzt.
S. 266), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
2024 (GVBl. S. 634) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 1 „Dieser Betrag verringert sich für die Beamten, für die
1 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: das 60. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils

2) Nach der Angabe zu $ 69f wird folgende Angabe eingefügt: ein Siebtel,

das 61. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils„Übergangsregelungen aus Anlass des Ge-
setzes über die Anhebung der Altersgrenzen N ein Sechstel,

und Änderung weiterer dienstrechtlicher das 62. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils
Vorschriften ein Fünftel,

b) Die Angabe zu $ 108a wird wie folgt gefasst:
das 63. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils

„(weggefallen) $ 108a“. ein Viertel,
$ 14 Absatz 3 wird wie folgt geändert: das 65. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils

die Hälftea) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im ersten Halbsatz Nummer 1 und 3 wird jeweils die fürjedes Jahr, das über die jeweils geltende Altersgrenze hi-
Angabe „63.“ durch die Angabe „65.“ ersetzt. naus abgeleistet wird.“

bb) Im zweiten Halbsatz werden nach dem Wort „Hundert“ c) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
die Wörter „in den Fällen der Nummer 3 und 14,4 vom „Erreicht ein Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes die
Hundert in den Fällen der Nummer 2“ eingefügt.

jeweilige Altersgrenze nach $ 106 Absatz 3 Satz 2 des Lan-
b) In Satz 3 wird jeweils die Angabe „63.“ durch die Angabe desbeamtengesetzes, findet Satz 2 sinngemäße Anwendung.“

„65.“ und wird die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Nummer“
7. 8 50e Absatz 1 wird wie folgt geändert:

ersetzt.
a) Satz 1

Nummer 2 wird wie folgt geändert:c) In Satz 4 wird jeweils die Angabe „65.“ durch die Angabe
„67.“ und wird die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Nummer“ aa) In Buchstabe a wird das Wort „oder“ durch ein Komma
ersetzt. ersetzt.

d) Die folgenden Sätze werden angefügt: bb) In Buchstabe b wird das Komma am Ende durch das

„Eine Minderung des Ruhegehalts unterbleibt, wenn der Wort „oder“ ersetzt.

Beamte zum Beginn des Ruhestands cc) Folgender Buchstabe c wird angefügt:
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Geburtsjahr Anhebung 
um Monate

Altersgrenze

vollendetes 
Lebensjahr

zuzüglich 
vollendete 
Lebensmo-
nate

1966 3 60 3

1967 6 60 6

1968 9 60 9

1969 12 61 0

1970 15 61 3

1971 18 61 6

1972 21 61 9“

Artikel 3 
Änderung des Senatorengesetzes

In § 20 Absatz 2 Satz 2 des Senatorengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 6. Januar 2000 (GVBl. S. 221), das zuletzt 
durch Artikel  15 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl.  
S. 634) geändert worden ist, werden nach der Angabe „Satz 1“ die 
Wörter „oder § 108a Absatz 1“ eingefügt.

Artikel 4 
Änderung des Bezirksamtsmitgliedergesetzes

Das Bezirksamtsmitgliedergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. April 1985 (GVBl. S. 958), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 15. November 2022 (GVBl. S.  621) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 In § 1 Absatz 2 Satz 3 zweiter Halbsatz werden die Wörter „des 

Landesbeamtengesetzes findet“ durch die Wörter „und § 108a 
Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes finden“ ersetzt.

2.	 In § 3a Absatz 1 werden nach der Angabe „Satz 1“ die Wörter 
„oder § 108a Absatz 1“ eingefügt und das Wort „Altersgrenze“ 
durch das Wort „Regelaltersgrenze“ ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. 
S. 266), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2024 (GVBl. S. 634) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)	 Nach der Angabe zu § 69f wird folgende Angabe eingefügt:
„Übergangsregelungen aus Anlass des Ge-
setzes über die Anhebung der Altersgrenzen 
und Änderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften

 
§ 69g“.

b)	 Die Angabe zu § 108a wird wie folgt gefasst:
„(weggefallen)� § 108a“. 

2.	 § 14 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a)	 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Im ersten Halbsatz Nummer  1 und 3 wird jeweils die 
Angabe „63.“ durch die Angabe „65.“ ersetzt.

bb)	Im zweiten Halbsatz werden nach dem Wort „Hundert“ 
die Wörter „in den Fällen der Nummer 3 und 14,4 vom 
Hundert in den Fällen der Nummer 2“ eingefügt.

b)	 In Satz 3 wird jeweils die Angabe „63.“ durch die Angabe 
„65.“ und wird die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Nummer“ 
ersetzt.

c)	 In Satz 4 wird jeweils die Angabe „65.“ durch die Angabe 
„67.“ und wird die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Nummer“ 
ersetzt.

d)	 Die folgenden Sätze werden angefügt:
„Eine Minderung des Ruhegehalts unterbleibt, wenn der 
Beamte zum Beginn des Ruhestands

1.	 in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 das 65. Lebensjahr 
vollendet und eine Dienstzeit von 45 Jahren,

2.	 in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 das 63. Lebensjahr 
vollendet und eine Dienstzeit von 40 Jahren

erreicht hat. Dienstzeiten im Sinne des Satzes 5 Nummer 1 
und 2 sind ruhegehaltfähige Dienstzeiten nach den §§ 6, 8 
bis 10 und Pflichtbeitragszeiten in der gesetzlichen Renten-
versicherung oder einem berufsständischen Versorgungs-
werk, soweit sie nicht im Zusammenhang mit Arbeitslosig-
keit stehen, sowie Zeiten nach § 50d und Zeiten einer dem 
Beamten zuzuordnenden Erziehung eines Kindes bis zu des-
sen vollendetem zehnten Lebensjahr. Zeiten einer Teilzeit-
beschäftigung werden bei der Berechnung der Dienstzeit 
nach Satz 6 in vollem Umfang berücksichtigt. Soweit sich 
bei der Berechnung der Dienstzeit nach Satz 6 Zeiten über-
schneiden, sind diese nur einmal zu berücksichtigen.“

3.	 § 14a Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)	 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Buchstabe a wird das Wort „oder“ durch ein Komma 
ersetzt.

bb)	In Buchstabe b wird das Komma am Ende durch das 
Wort „oder“ ersetzt.

cc)	Folgender Buchstabe c wird angefügt:
„c)	� mit oder nach Erreichen der Altersgrenze nach 

§ 108a Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes in den 
Ruhestand getreten ist,“

b)	 Folgender Satz wird angefügt:
„Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Beamte auf sei-
nen Antrag in den Ruhestand versetzt worden ist.“

4.	 In §  19 Absatz  1 Satz  2 Nummer  2 werden nach der Angabe 
„Satz 1“ die Wörter „oder § 108a Absatz 1“ eingefügt.

5.	 In § 23 Absatz 2 Satz 1 werden nach der Angabe „Satz 1“ die 
Wörter „oder § 108a Absatz 1“ eingefügt.

6.	 § 48 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)	 In Satz 1 werden die Wörter „Vollendung des fünfundsech-

zigsten Lebensjahres“ durch die Wörter „Erreichen der Re-
gelaltersgrenze nach § 38 Absatz 1 Satz 1 des Landesbeam-
tengesetzes“ ersetzt.

b)	 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
1.	 „Dieser Betrag verringert sich für die Beamten, für die 

das 60. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils 
ein Siebtel,

2.	 das 61. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils 
ein Sechstel,

3.	 das 62. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils 
ein Fünftel,

4.	 das 63. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils 
ein Viertel,

5.	 das 65. Lebensjahr die Altersgrenze bildet, um jeweils 
die Hälfte

für jedes Jahr, das über die jeweils geltende Altersgrenze hi-
naus abgeleistet wird.“

c)	 Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
„Erreicht ein Beamter des feuerwehrtechnischen Dienstes die 
jeweilige Altersgrenze nach § 106 Absatz 3 Satz 2 des Lan-
desbeamtengesetzes, findet Satz 2 sinngemäße Anwendung.“

7.	 § 50e Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)	 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Buchstabe a wird das Wort „oder“ durch ein Komma 
ersetzt.

bb)	In Buchstabe b wird das Komma am Ende durch das 
Wort „oder“ ersetzt.

cc)	Folgender Buchstabe c wird angefügt:
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„c) sie mit oder nach Erreichen der Altersgrenze nach (3) In den Fällen, in denen ein Beamter, dem vor dem 22. Mai
2024$ 108a Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes in den

Ruhestand getreten sind,“ 1 ein Urlaub ohne Dienstbezüge aus Arbeitsmarktgründen
b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: nach $ 55 Absatz 3 Satz 1

Nummer 2 des Landesbeamten-

„satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Beamte auf sei- gesetzes oder

nen Antrag in den Ruhestand versetzt worden ist.“ eine Teilzeitbeschäftigung nach $ 54 Absatz 1 des Landes-

$ 53 wird wie folgt geändert: beamtengesetzes in Verbindung mit $ 11 Absatz 3 der Ar-
beitszeitverordnung in der Fassung der Bekanntmachung

2) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 werden nach der Angabe
vom 16. Februar 2005 (GVBl. S. 114), die zuletzt durch Ar-

„Nummer 1“ die Wörter „oder $ 108a Absatz 3“ und nach tikel 10 des Gesetzes vom 19. Dezember 2017 (GVBl.
der Angabe „Satz 1“ die Wörter „oder $ 108a Absatz 1“ ein- S. 695) geändert worden ist,
gefügt.

bis zum Eintritt in den Ruhestand bewilligt worden ist, wegenb) In Absatz 8 Satz 1 werden nach der Angabe „Satz 1“ die Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird, findet $ 14
Wörter „oder $ 108a Absatz 1“ eingefügt. Absatz 3 in der bis zum 31. Dezember 2025 geltenden Fassung

Nach $ 69f wird folgender $ 69g eingefügt: Anwendung. Gleiches gilt für einen Richter, dem unter den in
Satz 1 genannten Voraussetzungen eine Teilzeitbeschäftigung

„8 698
nach $ 5 Absatz 1 Satz 2 des Berliner Richtergesetzes vom 9.Übergangsregelungen aus Anlass des Gesetzes

über die Anhebung der Altersgrenzen Juni 2011 (GVBl. S. 238), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 643) geändert worden
und Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften

ist, in der jeweils geltenden Fassung bewilligt worden ist.“
(1) Für Beamte, die nach dem 31. Dezember 2025 nach $ 39

10 $ 108a wird aufgehoben.
Absatz 3 Nummer 1 oder $ 108a Absatz 3 des Landesbeamten-

11gesetzes in den Ruhestand versetzt werden, ist $ 14 Absatz 3 In $ 108c Satz 1 werden die Angabe „$ 38“ durch die Angabe

Satz
1

Nummer 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die „g 1082“ und die Angabe „2025“ durch die Angabe „2026“ er-
setzt.Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres

1 die Vollendung des 63. Lebensjahres tritt,wenn sie vor dem
Artikel 61. Januar 1966 geboren sind,

Änderung des Laufbahngesetzes
das Erreichen des folgenden Lebensalters tritt, wenn sie
nach dem 31. Dezember 1965 und vor dem 1. Januar 1973

$ 26 Absatz 2 des Laufbahngesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl.
S. 266), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezembergeboren sind:
2024 (GVBl. S. 603) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

Lebensalter „(2) Bei Beamtinnen und Beamten, die zum Zeitpunkt der Erstel-
Geburtsdatum bis

Jahr Monat lung der Beurteilung das Lebensjahr vollendet haben, das fünfJahre

vor der nach den jeweiligen gesetzlichen Regelungen vorgesehenen
31 Dezember 1966 63 Altersgrenze für den Eintrittin den Ruhestand liegt, kann im Einver-
31 Dezember 1967 63 nehmen mit ihnen von der regelmäßigen Beurteilung abgesehen

31 Dezember 1968 63 werden.“

31 Dezember 1969 64 Artikel 7

31 Dezember 1970 64 Änderung des Disziplinargesetzes

31 Dezember 1971 64 In $ 45 Absatz 3 des Disziplinargesetzes vom 29. Juni 2004
(GVBl. S. 263), das zuletzt durch Gesetz vom 4. Oktober 2023

31 Dezember 1972 64 v 
a|

l|
w

Io
)j)

ol
a

(GVBl. S. 334) geändert worden ist, werden die Wörter „das 65.

(2) Für Beamte, die nach dem 31. Dezember 2025 und vor
Lebensjahr vollendet“ durch die Wörter „die beamtenrechtliche
Regelaltersgrenze für den Eintrittin den Ruhestand erreicht“ ersetzt.dem 1. Januar 2033 wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf ei-

nem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, gilt
Artikel 8

Folgendes: Änderung des Berliner Hochschulgesetzes
1 $ 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 gilt mit der Maßgabe, dass

an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres das Er- In $ 55 Absatz 5 Nummer 2 und Absatz 8 Satz 2 erster Halbsatz,
$ 58 Absatz 3 Satz 3 und $ 117 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Ber-reichen des folgenden Lebensalters tritt:
liner Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom

Zeitpunkt der Lebensalter 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-

Versetzung in ahr Monat zes vom 10. Juli 2024 (GVBl. S. 461) geändert worden ist, wird je-
den Ruhestand weils das Wort „Altersgrenze“ durch das Wort „Regelaltersgrenze“

vor dem ersetzt.

Januar 2027 63
Artikel 9

Januar 2028 63 Änderung des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes
Januar 2029 63 In$ 9 Satz 1 des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes vom 10. Febru-

Januar 2030 64 ar 2023 (GVBl. S. 66) wird die Angabe „$ 38“ durch die Angabe
„g 108a“ ersetzt.

Januar 2031 64

Januar 2032 64 al
Iw

Io
l|

o)
a|

w

Artikel 10

Januar 2033 64 9 Inkrafttreten,Außerkrafttreten
(1) Dieses Gesetz trittvorbehaltlich des Absatzes 2 am Tage nach

2. $ 14 Absatz 3 Satz 5 Nummer 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in
an die Stelle des Erreichens einer Dienstzeit von 40 Jahren Kraft. Gleichzeitig trittdie Verordnung über die Ausbildung für den
das Erreichen einer Dienstzeit von 35 Jahren tritt. einfachen Verwaltungsdienst vom 11. September 1964 (GVBl.
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(3) In den Fällen, in denen ein Beamter, dem vor dem 22. Mai 
2024
1.	 ein Urlaub ohne Dienstbezüge aus Arbeitsmarktgründen 

nach § 55 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Landesbeamten-
gesetzes oder

2.	 eine Teilzeitbeschäftigung nach § 54 Absatz 1 des Landes-
beamtengesetzes in Verbindung mit § 11 Absatz 3 der Ar-
beitszeitverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. Februar 2005 (GVBl. S. 114), die zuletzt durch Ar-
tikel  10 des Gesetzes vom 19. Dezember 2017 (GVBl. 
S. 695) geändert worden ist,

bis zum Eintritt in den Ruhestand bewilligt worden ist, wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird, findet § 14 
Absatz 3 in der bis zum 31. Dezember 2025 geltenden Fassung 
Anwendung. Gleiches gilt für einen Richter, dem unter den in 
Satz  1 genannten Voraussetzungen eine Teilzeitbeschäftigung 
nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Berliner Richtergesetzes vom 9. 
Juni 2011 (GVBl. S. 238), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 643) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung bewilligt worden ist.“

10.	§ 108a wird aufgehoben.
11.	 In § 108c Satz 1 werden die Angabe „§ 38“ durch die Angabe 

„§ 108a“ und die Angabe „2025“ durch die Angabe „2026“ er-
setzt.

Artikel 6 
Änderung des Laufbahngesetzes

§ 26 Absatz 2 des Laufbahngesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. 
S. 266), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 
2024 (GVBl. S. 603) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(2) Bei Beamtinnen und Beamten, die zum Zeitpunkt der Erstel-
lung der Beurteilung das Lebensjahr vollendet haben, das fünf Jahre 
vor der nach den jeweiligen gesetzlichen Regelungen vorgesehenen 
Altersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand liegt, kann im Einver-
nehmen mit ihnen von der regelmäßigen Beurteilung abgesehen 
werden.“

Artikel 7 
Änderung des Disziplinargesetzes

In §  45 Absatz  3 des Disziplinargesetzes vom 29. Juni 2004 
(GVBl. S.  263), das zuletzt durch Gesetz vom 4. Oktober 2023 
(GVBl. S.  334) geändert worden ist, werden die Wörter „das 65. 
Lebensjahr vollendet“ durch die Wörter „die beamtenrechtliche 
Regelaltersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand erreicht“ ersetzt.

Artikel 8 
Änderung des Berliner Hochschulgesetzes

In § 55 Absatz 5 Nummer 2 und Absatz 8 Satz 2 erster Halbsatz, 
§ 58 Absatz 3 Satz 3 und § 117 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Ber-
liner Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 10. Juli 2024 (GVBl. S. 461) geändert worden ist, wird je-
weils das Wort „Altersgrenze“ durch das Wort „Regelaltersgrenze“ 
ersetzt.

Artikel 9 
Änderung des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes

In § 9 Satz 1 des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes vom 10. Febru-
ar 2023 (GVBl. S. 66) wird die Angabe „§ 38“ durch die Angabe 
„§ 108a“ ersetzt.

Artikel 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tage nach 
der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ausbildung für den 
einfachen Verwaltungsdienst vom 11. September 1964 (GVBl. 

„c)	sie mit oder nach Erreichen der Altersgrenze nach 
§ 108a Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes in den 
Ruhestand getreten sind,“

b)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Beamte auf sei-
nen Antrag in den Ruhestand versetzt worden ist.“

8.	 § 53 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz  2 Satz  1 Nummer  3 werden nach der Angabe 

„Nummer 1“ die Wörter „oder § 108a Absatz 3“ und nach 
der Angabe „Satz 1“ die Wörter „oder § 108a Absatz 1“ ein-
gefügt.

b)	 In Absatz  8 Satz  1 werden nach der Angabe „Satz  1“ die 
Wörter „oder § 108a Absatz 1“ eingefügt.

9.	 Nach § 69f wird folgender § 69g eingefügt:

„§ 69g 
Übergangsregelungen aus Anlass des Gesetzes 

über die Anhebung der Altersgrenzen 
und Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften

(1) Für Beamte, die nach dem 31. Dezember 2025 nach § 39 
Absatz 3 Nummer 1 oder § 108a Absatz 3 des Landesbeamten-
gesetzes in den Ruhestand versetzt werden, ist §  14 Absatz  3 
Satz  1 Nummer  1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres
1.	 die Vollendung des 63. Lebensjahres tritt, wenn sie vor dem 

1. Januar 1966 geboren sind,
2.	 das Erreichen des folgenden Lebensalters tritt, wenn sie 

nach dem 31. Dezember 1965 und vor dem 1. Januar 1973 
geboren sind:

Geburtsdatum bis
Lebensalter

Jahr Monat

31. Dezember 1966 63 3

31. Dezember 1967 63 6

31. Dezember 1968 63 9

31. Dezember 1969 64 0

31. Dezember 1970 64 3

31. Dezember 1971 64 6

31. Dezember 1972 64 9

(2) Für Beamte, die nach dem 31. Dezember 2025 und vor 
dem 1. Januar 2033 wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf ei-
nem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand versetzt werden, gilt 
Folgendes:
1.	 § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 gilt mit der  Maßgabe, dass 

an die Stelle der Vollendung des 65. Lebensjahres das Er-
reichen des folgenden Lebensalters tritt:

Zeitpunkt der 
Versetzung in 
den Ruhestand 

vor dem

Lebensalter

Jahr Monat

1. Januar 2027 63 3

1. Januar 2028 63 6

1. Januar 2029 63 9

1. Januar 2030 64 0

1. Januar 2031 64 3

1. Januar 2032 64 6

1. Januar 2033 64 9

2.	 § 14 Absatz 3 Satz 5 Nummer 2 gilt mit der Maßgabe, dass 
an die Stelle des Erreichens einer Dienstzeit von 40 Jahren 
das Erreichen einer Dienstzeit von 35 Jahren tritt.
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S. 1021), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Septem-
ber 2020 (GVBl. S. 683) geändert worden ist, außer Kraft.

(2) Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 und 9 trittam
1. Januar 2026 in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2024

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia Seibeld

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Kai Wegner
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S. 1021), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Septem-
ber 2020 (GVBl. S. 683) geändert worden ist, außer Kraft.

(2) Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe a, Nummer 2 und 9 tritt am 
1. Januar 2026 in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2024

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r
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Drittes Gesetz

zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2024/2025
(Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2024/2025 — 3. NHG 24/25)

Vom 20. Dezember 2024

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: unbesetzt und nicht auf Grund von Zumessungsrichtlinien be-
darfsabhängig etatisiert sind. Die Aufhebung einer Sperre darf

Artikel 1 bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nur mit Zustimmung des
Änderung des Haushaltsgesetzes 2024/2025 Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses erfolgen. Ein wich-

Das Haushaltsgesetz 2024/2025 vom 20. Dezember 2023 (GVBl. tiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine kurzfristige
S. 439), das zuletzt durch Gesetz vom 27. Juni 2024 (GVBl. S. 433) Besetzung der Stelle in Aussicht steht und die Finanzierung si-

chergestellt ist.“geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1 $ 1 wird wie folgt geändert: $ 16 Absatz 3 und 4 wird wie folgt gefasst:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: „(3) Die im Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfas-

sung für Berlin vorgesehenen Amtszulagen nach Maßgabe desaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Angabe
Haushaltsplans nach Anlage IX und die im Landesbesoldungs-„40.565.286.100“ durch die Angabe „40.669.170.100“

und die Angabe „45.649.405.100“ durch die Angabe gesetz vorgesehenen Amtszulagen nach Maßgabe des Haushalts-

„46.631.738.100“ ersetzt. plans nach Anlage II erhalten Lehrkräfte gemäß $ 1 Absatz 2 des

bb)In Nummer 2 Buchstabe a werden die Angabe
Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes, die in dem Zeitraum vom Be-

„29.158.885.900“ durch die Angabe „29.272.769.900“ ginn des Schuljahres 2022/2023 bis zum Ende des Schuljahres
2024/2025 die Höchstaltersgrenze für eine Einstellung in ein Be-und die Angabe „44.927.694.100“ durch die Angabe

„45.910.027.100“ ersetzt.
amtenverhältnis gemäß $ 2 des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes
überschritten haben. Dies gilt auch für Lehrkräfte gemäß $ 1 Ab-

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
satz 2 des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes, die aus gesundheit-

„(3) Die in Anlage 9 zum Haushaltsplan genannten Titel lichen Gründen nicht verbeamtet werden können.
werden in der in gleicher Liste angegebenen Höhe und unter (4) Zur Übernahme von Personen, die aus dem Projekt zumBerücksichtigung der angegebenen verbindlichen Zweckbe-
stimmung qualifiziert gesperrt.“

solidarischen Grundeinkommen einen Beschäftigungsanspruch

gegen das Land Berlin haben, können mit Einwilligung der für
$ 2 wird wie folgt geändert: Finanzen zuständigen Senatsverwaltung im Wege der Personal-
2) In $ 2 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „1.000.000.000“ wirtschaft unterjährig Stellen eingerichtet werden.“

durch die Angabe „1.500.000.000“ ersetzt. In $ 18 Absatz 3 wird die Angabe „42811“ durch die Angabe
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: „42812“ ersetzt.

„(2) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird In $ 19 werden die Wörter „2 bis 6 und 9°“ durch die Wörter „3
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2025 zum Ausgleich von kon- bis 7 und 10“ ersetzt.
junkturbedingten Steuermindereinnahmen, die nicht durch
Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage abge- Der dem Haushaltsgesetz 2024/2025 beigefügte Haushaltsplan

deckt werden können, bis zur Höhe der auf Basis der Herbst- für die Jahre 2024 und 2025 wird nach Maßgabe des diesem
Gesetz als Anlage beigefügten Dritten Nachtragshaushaltsplansprojektion der Bundesregierung festgestellten anteiligen ex

ante Konjunkturkomponente konjunkturbedingte Kredite für die Jahre 2024 und 2025 geändert.

von bis zu 812.000.000 Euro aufzunehmen.“
Artikel 2

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
Inkrafttreten

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und die Angabe „und
2“ wird durch die Angabe „bis 3“ ersetzt.

(1) Dieses Gesetz trittvorbehaltlich des Absatzes 2 mit Wirkung
vom 1. Januar 2024 in Kraft.

e) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 und 6.

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und die Angabe „4 und
(2) Artikel

1

Nummer4 trittam 1. Januar 2025 in Kraft.

5“ wird durch die Angabe „5 und 6“ ersetzt.
Berlin, den 20. Dezember 2024

8) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und die Angabe „9“
wird durch die Angabe „10“ ersetzt. Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

h) Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden die Absätze 9 und
10.

Cornelia Seibeld

In $ 11 Absatz 4 werden die Sätze 3 bis 6 durch die folgenden Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Sätze ersetzt:

„im Gegenzug sind im entsprechenden Einzelplan sämtliche Der Regierende Bürgermeister

Stellen dauerhaft zu sperren, sobald sie länger als zwölf Monate Kai Wegner
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Drittes Gesetz
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2024/2025 

(Drittes Nachtragshaushaltsgesetz 2024/2025 – 3. NHG 24/25)
Vom 20. Dezember 2024

unbesetzt und nicht auf Grund von Zumessungsrichtlinien be-
darfsabhängig etatisiert sind. Die Aufhebung einer Sperre darf 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nur mit Zustimmung des 
Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses erfolgen. Ein wich-
tiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine kurzfristige 
Besetzung der Stelle in Aussicht steht und die Finanzierung si-
chergestellt ist.“

4.	 § 16 Absatz 3 und 4 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die im Bundesbesoldungsgesetz in der Überleitungsfas-

sung für Berlin vorgesehenen Amtszulagen nach Maßgabe des 
Haushaltsplans nach Anlage IX und die im Landesbesoldungs-
gesetz vorgesehenen Amtszulagen nach Maßgabe des Haushalts-
plans nach Anlage II erhalten Lehrkräfte gemäß § 1 Absatz 2 des 
Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes, die in dem Zeitraum vom Be-
ginn des Schuljahres 2022/2023 bis zum Ende des Schuljahres 
2024/2025 die Höchstaltersgrenze für eine Einstellung in ein Be-
amtenverhältnis gemäß § 2 des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes 
überschritten haben. Dies gilt auch für Lehrkräfte gemäß § 1 Ab-
satz 2 des Lehrkräfteverbeamtungsgesetzes, die aus gesundheit-
lichen Gründen nicht verbeamtet werden können.

(4) Zur Übernahme von Personen, die aus dem Projekt zum 
solidarischen Grundeinkommen einen Beschäftigungsanspruch 
gegen das Land Berlin haben, können mit Einwilligung der für 
Finanzen zuständigen Senatsverwaltung im Wege der Personal-
wirtschaft unterjährig Stellen eingerichtet werden.“

5.	 In § 18 Absatz 3 wird die Angabe „42811“ durch die Angabe 
„42812“ ersetzt.

6.	 In § 19 werden die Wörter „2 bis 6 und 9“ durch die Wörter „3 
bis 7 und 10“ ersetzt.

7.	 Der dem Haushaltsgesetz 2024/2025 beigefügte Haushaltsplan 
für die Jahre 2024 und 2025 wird nach Maßgabe des diesem 
Gesetz als Anlage beigefügten Dritten Nachtragshaushaltsplans 
für die Jahre 2024 und 2025 geändert.

Artikel 2 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 mit Wirkung 
vom 1. Januar 2024 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 4 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Berlin, den 20. Dezember 2024

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Haushaltsgesetzes 2024/2025

Das Haushaltsgesetz 2024/2025 vom 20. Dezember 2023 (GVBl. 
S. 439), das zuletzt durch Gesetz vom 27. Juni 2024 (GVBl. S. 433) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa)	 In dem Satzteil vor Nummer  1 werden die Angabe 

„40.565.286.100“ durch die Angabe „40.669.170.100“ 
und die Angabe „45.649.405.100“ durch die Angabe 
„46.631.738.100“ ersetzt.

bb)	In Nummer  2 Buchstabe a werden die Angabe 
„29.158.885.900“ durch die Angabe „29.272.769.900“ 
und die Angabe „44.927.694.100“ durch die Angabe 
„45.910.027.100“ ersetzt.

b)	 Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Die in Anlage 9 zum Haushaltsplan genannten Titel 

werden in der in gleicher Liste angegebenen Höhe und unter 
Berücksichtigung der angegebenen verbindlichen Zweckbe-
stimmung qualifiziert gesperrt.“

2.	 § 2 wird wie folgt geändert:
a)	 In §  2 Absatz  1 Satz  1 wird die Angabe „1.000.000.000“ 

durch die Angabe „1.500.000.000“ ersetzt.
b)	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird 
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2025 zum Ausgleich von kon-
junkturbedingten Steuermindereinnahmen, die nicht durch 
Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage abge-
deckt werden können, bis zur Höhe der auf Basis der Herbst-
projektion der Bundesregierung festgestellten anteiligen ex 
ante Konjunkturkomponente konjunkturbedingte Kredite 
von bis zu 812.000.000 Euro aufzunehmen.“

c)	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
d)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und die Angabe „und 

2“ wird durch die Angabe „bis 3“ ersetzt.
e)	 Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 und 6.
f)	 Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und die Angabe „4 und 

5“ wird durch die Angabe „5 und 6“ ersetzt.
g)	 Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und die Angabe „9“ 

wird durch die Angabe „10“ ersetzt.
h)	 Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden die Absätze 9 und 

10.
3.	 In § 11 Absatz 4 werden die Sätze 3 bis 6 durch die folgenden 

Sätze ersetzt:
„Im Gegenzug sind im entsprechenden Einzelplan sämtliche 

Stellen dauerhaft zu sperren, sobald sie länger als zwölf Monate 
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Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2024

Einzel- Einnahmen ‚Fehlbetrag (-) Verpflichtungs-
plan Bezeichnung Ausgaben Überschuss (+) ermächtigungen

€ € € €

01 Abgeordnetenhaus
Bisher 58.500 97.378.400 -97.319.900
Veränderung - - -
Neu

58.500 97.378.400 97.319.900

02 Verfassungsgerichtshof
Bisher 1.000 1.005.000 -1.004.000

= “ =Veränderung
Neu

1.000 1.005.000 7.004.000

03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister
Bisher 2.655.000 121.072.400 -118.417.400 90.699.000

— — —Veränderung
Neu 2.655.000 121.072.400 -118.417.400 90.699.000

05 Inneres und Sport
Bisher 419.893.300 3.117.241.300 -2.697.348.000 693.038.800

= -7.000.000 7.000.000Veränderung
Neu

419.803.300
3.110.241.300 -2.690.348.000

693.038.800

06 Justiz und Verbraucherschutz
Bisher 344.945.900 1.214.631.600 -869.685.700 106.068.000

- - - emVeränderung
Neu 344

945.900 1214.631.600 -369.685.700 106.068.000

07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Bisher 940.593.000 3.188.913.100 -2.248.320.100 31.655.560.000

= aVeränderung -25.000.000 25.000.000
Neu

90.503.000
3.163.913.100 -2.223.320.100 31

655.560.000

08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Bisher 29.929.000 1.000.198.900 -970.269.900 1.335.837.900

mie Pen. EBEN)Veränderung
Neu 29.929.000 1.000.198.900 -970.269.900 1.335.837.900

09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Bisher 756.266.400 3.564.691.000 -2.808.424.600 9.377.774.000
= aVeränderung -10.000.000 10.000.000

Neu
756.266.400

3.554.691.000 -2.798.424.600 9.377
774.000

10 Bildung, Jugend und Familie

Bisher 218.877.300 5.427.416.800 -5.208.539.500 613.800.000
Veränderung au ai u ai

Neu
218.877.300

5.427.
416.800 5.208.539.500 613.800.000

11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung
Bisher 296.345.900 1.972.546.200 -1.676.200.300 1.019.370.000
Veränderung - - - -
Neu

296.345.900
1

972.546.200
-1

576.200.300 1.019.370.000

12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Bisher 290.593.000 1.243.465.700 -952.872.700 2.868.825.000
Veränderung me 13.185.000 -13.185.000
Neu 290.593.000 1.256.650.700 -966.057.700 2.868.825.000

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe
Bisher 315.420.200 933.396.300 -617.976.100 597.805.000
Veränderung - - u -30.267.000 30.267.000
Neu 315.420.200 903.129.300 -587.709.100 597.805.000
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Gesamtplan 
Haushaltsübersicht 2024 
 
Einzel-

plan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) 
Überschuss (+) 

Verpflichtungs- 
ermächtigungen 

  € € € € 
01 Abgeordnetenhaus 

 Bisher 58.500 97.378.400 -97.319.900 --- 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 58.500 97.378.400 -97.319.900 --- 

02 Verfassungsgerichtshof 
 Bisher 1.000 1.005.000 -1.004.000 --- 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 1.000 1.005.000 -1.004.000 --- 

03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister 
 Bisher 2.655.000 121.072.400 -118.417.400 90.699.000 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 2.655.000 121.072.400 -118.417.400 90.699.000 

05 Inneres und Sport 
 Bisher 419.893.300 3.117.241.300 -2.697.348.000 693.038.800 
 Veränderung --- -7.000.000 7.000.000 --- 
 Neu 419.893.300 3.110.241.300 -2.690.348.000 693.038.800 

06 Justiz und Verbraucherschutz 
 Bisher 344.945.900 1.214.631.600 -869.685.700 106.068.000 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 344.945.900 1.214.631.600 -869.685.700 106.068.000 

07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 
 Bisher 940.593.000 3.188.913.100 -2.248.320.100 31.655.560.000 
 Veränderung --- -25.000.000 25.000.000 --- 
 Neu 940.593.000 3.163.913.100 -2.223.320.100 31.655.560.000 

08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
 Bisher 29.929.000 1.000.198.900 -970.269.900 1.335.837.900 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 29.929.000 1.000.198.900 -970.269.900 1.335.837.900 

09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege 
 Bisher 756.266.400 3.564.691.000 -2.808.424.600 9.377.774.000 
 Veränderung --- -10.000.000 10.000.000 --- 
 Neu 756.266.400 3.554.691.000 -2.798.424.600 9.377.774.000 

10 Bildung, Jugend und Familie 
 Bisher 218.877.300 5.427.416.800 -5.208.539.500 613.800.000 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 218.877.300 5.427.416.800 -5.208.539.500 613.800.000 

11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung 
 Bisher 296.345.900 1.972.546.200 -1.676.200.300 1.019.370.000 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 296.345.900 1.972.546.200 -1.676.200.300 1.019.370.000 

12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 
 Bisher 290.593.000 1.243.465.700 -952.872.700 2.868.825.000 
 Veränderung --- 13.185.000 -13.185.000 --- 
 Neu 290.593.000 1.256.650.700 -966.057.700 2.868.825.000 

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 
 Bisher 315.420.200 933.396.300 -617.976.100 597.805.000 
 Veränderung --- -30.267.000 30.267.000 --- 
 Neu 315.420.200 903.129.300 -587.709.100 597.805.000 
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Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2024

Einzel- Einnahmen ‚Fehlbetrag (-) Verpflichtungs-
plan Bezeichnung Ausgaben Überschuss (+) ermächtigungen

€ € € €

15 Finanzen

Bisher 257.043.000 705.387.800 -448.344.800 297.722.000
Veränderung - - ._ .-

Neu
257.043.000 705.387.800 48.344.800 297.722.000

20 Rechnungshof
Bisher 56.200 28.879.000 -28.822.800 6.918.000
Veränderung Ama ie
Neu 56.200 28.879.000 -28.822.800 6.918.000

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Bisher 206.000 23.661.000 -23.455.000

- - ._Veränderung
Neu

206.000
23.661

000 23.455.000

22 Bürger- und Polizeibeauftragte/Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin
Bisher 1.000 1.530.000 -1.529.000

= = aVeränderung
Neu

1.000 1.530.000 1.529.000

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments
Bisher 62.002.000 326.471.100 -264.469.100 970.401.200

- = .- =Veränderung
Neu

62.002.000
326.471

700
-264.469.1

00
970.401

200

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke
Bisher -8.286.039.000 1.149.586.000 -9.435.625.000 3.095.207.000

— -40.000.000 40.000.000 mVeränderung
Neu -8.286.039.000 1.109.586.000 -9.395.625.000

3.095.207.000

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten
Bisher 33.650.781.000 5.182.157.100 28.468.623.900 244.000.000

176.918.000 276.000.000 -99.082.000 enVeränderung
Neu 33.827.699.000 5.458.157.100 28.369.541.900

244.000.000

Summe Einzelpläne 01-29

Bisher 29.299.628.700 29.299.628.700 52.973.025.900
Veränderung 176.918.000 176.918.000 ”
Neu

52.973.025.000
29.476.546.700| 29.476.546.700] -

Summe Einzelpläne 31-45

Bisher 11.256.424.800 11.256.424.800 776.825.600

- - .-Veränderung
Neu 1

1.256.424.800
11

256.424.800 76.825.600

Summe Haushaltsplan
Bisher 40.556.053.500 40.556.053.500 53.749.851.500
Veränderung 176.918.000 176.918.000
Neu 40.732.971.500 40.732.971.500 53.749.851.500
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Gesamtplan 
Haushaltsübersicht 2024 

 
Einzel-

plan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) 
Überschuss (+) 

Verpflichtungs- 
ermächtigungen 

  € € € € 
15 Finanzen 

 Bisher 257.043.000 705.387.800 -448.344.800 297.722.000 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 257.043.000 705.387.800 -448.344.800 297.722.000 

20 Rechnungshof 
 Bisher 56.200 28.879.000 -28.822.800 6.918.000 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 56.200 28.879.000 -28.822.800 6.918.000 

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 
 Bisher 206.000 23.661.000 -23.455.000 --- 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 206.000 23.661.000 -23.455.000 --- 

22 Bürger- und Polizeibeauftragte/Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin 
 Bisher 1.000 1.530.000 -1.529.000 --- 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 1.000 1.530.000 -1.529.000 --- 

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 
 Bisher 62.002.000 326.471.100 -264.469.100 970.401.200 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 62.002.000 326.471.100 -264.469.100 970.401.200 

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 
 Bisher -8.286.039.000 1.149.586.000 -9.435.625.000 3.095.207.000 
 Veränderung --- -40.000.000 40.000.000 --- 
 Neu -8.286.039.000 1.109.586.000 -9.395.625.000 3.095.207.000 

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 
 Bisher 33.650.781.000 5.182.157.100 28.468.623.900 244.000.000 
 Veränderung 176.918.000 276.000.000 -99.082.000 --- 
 Neu 33.827.699.000 5.458.157.100 28.369.541.900 244.000.000 
      
 Summe Einzelpläne 01-29 
 Bisher 29.299.628.700 29.299.628.700 --- 52.973.025.900 
 Veränderung 176.918.000 176.918.000 --- --- 
 Neu 29.476.546.700 29.476.546.700 --- 52.973.025.900 
      
 Summe Einzelpläne 31-45 
 Bisher 11.256.424.800 11.256.424.800 --- 776.825.600 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 11.256.424.800 11.256.424.800 --- 776.825.600 
      
 Summe Haushaltsplan 
 Bisher 40.556.053.500 40.556.053.500 --- 53.749.851.500 
 Veränderung 176.918.000 176.918.000 --- --- 
 Neu 40.732.971.500 40.732.971.500 --- 53.749.851.500 
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Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2025

Einzel- Einnahmen Fehlbetrag (-) Verpflichtungs-
plan Bezeichnung Ausgaben Überschuss (+) ermächtigungen

€ € € €

01 Abgeordnetenhaus
Bisher 58.500 100.618.000 -100.559.500 --Veränderung = m = Ei

--Neu
58.500 100.618.000 -100.559.500

02 Verfassungsgerichtshof
Bisher 1.000 1.051.000 -1.050.000 iin
Veränderung En - PAR

aaNeu
1.000 1.051.000

-1
050.000

03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister
Bisher 2.694.000 135.026.800 -132.332.800 65.432.000
Veränderung a -1.007.000 1.007.000 ie
Neu 2.694.000 134.019.800 -131.325.800 65.432.000

05 Inneres und Sport
Bisher 424.054.300 3.216.757.600 -2.792.703.300 554.038.000

6.000.000 -8.469.000 14.469.000 -Veränderung
Neu 430.054.300 3.208.288.600 -2.778.234.300

554.038.000

06 Justiz und Verbraucherschutz
Bisher 349.945.900 1.258.075.600 -908.129.700 90.534.000

= -7.687.000 7.687.000 enVeränderung
Neu 349

945.900
1.250.388.600 -900.442.700

90.534.000

07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Bisher 1.032.427.000 3.526.924.800 -2.494.497.800 31.719.091.000
7.350.000 -40.931.000 48.281.000 18.330.000Veränderung

Neu 1.039.777.000 3.485.993.800 -2.446.216.800 31.737.421.000

08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Bisher 29.940.000 1.055.985.500 -1.026.045.500 1.246.493.900

= 14.615.000 -14.615.000 -Veränderung
Neu

29.940.000
1.070.600.500 -1.040.660.500 1

246.493.900

09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Bisher 781.538.400 3.747.329.900 -2.965.791.500 944.669.000

- -Veränderung -25.801.000 25.801.000
Neu 781

538.400
3.721.528.900 -2.939.990.500

944.669.000

10 Bildung, Jugend und Familie

Bisher 159.357.300 5.572.929.600 -5.413.572.300 394.456.000
eeVeränderung 250.000 -22.293.000 22.543.000

Neu 159.607.300 5.550.636.600 -5.391.029.300
30.456.000

11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung
Bisher 287.124.700 1.941.670.100 -1.654.545.400 1.164.511.000
Veränderung 56.867.000 -17.180.000 74.047.000 190.992.000
Neu 343.991.700 1.924.490.100 -1.580.498.400 1.355.503.000

12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Bisher 281.671.000 1.410.077.200 -1.128.406.200 3.130.523.000
wiVeränderung -60.466.000 60.466.000 339.966.000

Neu 281.671
000

1.349.611.200 -1.067.940.200 3.470.489.000

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe
Bisher 278.267.700 903.685.300 -625.417.600 427.426.000

Su enVeränderung -6.052.000 6.052.000
Neu

278.267.700
897.633.300 -619.365.600

427.426.000
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Gesamtplan 
Haushaltsübersicht 2025 
 
Einzel-

plan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) 
Überschuss (+) 

Verpflichtungs- 
ermächtigungen 

  € € € € 
01 Abgeordnetenhaus 

 Bisher 58.500 100.618.000 -100.559.500 --- 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 58.500 100.618.000 -100.559.500 --- 

02 Verfassungsgerichtshof 
 Bisher 1.000 1.051.000 -1.050.000 --- 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 1.000 1.051.000 -1.050.000 --- 

03 Regierende Bürgermeisterin/Regierender Bürgermeister 
 Bisher 2.694.000 135.026.800 -132.332.800 65.432.000 
 Veränderung --- -1.007.000 1.007.000 --- 
 Neu 2.694.000 134.019.800 -131.325.800 65.432.000 

05 Inneres und Sport 
 Bisher 424.054.300 3.216.757.600 -2.792.703.300 554.038.000 
 Veränderung 6.000.000 -8.469.000 14.469.000 --- 
 Neu 430.054.300 3.208.288.600 -2.778.234.300 554.038.000 

06 Justiz und Verbraucherschutz 
 Bisher 349.945.900 1.258.075.600 -908.129.700 90.534.000 
 Veränderung --- -7.687.000 7.687.000 --- 
 Neu 349.945.900 1.250.388.600 -900.442.700 90.534.000 

07 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 
 Bisher 1.032.427.000 3.526.924.800 -2.494.497.800 31.719.091.000 
 Veränderung 7.350.000 -40.931.000 48.281.000 18.330.000 
 Neu 1.039.777.000 3.485.993.800 -2.446.216.800 31.737.421.000 

08 Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
 Bisher 29.940.000 1.055.985.500 -1.026.045.500 1.246.493.900 
 Veränderung --- 14.615.000 -14.615.000 --- 
 Neu 29.940.000 1.070.600.500 -1.040.660.500 1.246.493.900 

09 Wissenschaft, Gesundheit und Pflege 
 Bisher 781.538.400 3.747.329.900 -2.965.791.500 944.669.000 
 Veränderung --- -25.801.000 25.801.000 --- 
 Neu 781.538.400 3.721.528.900 -2.939.990.500 944.669.000 

10 Bildung, Jugend und Familie 
 Bisher 159.357.300 5.572.929.600 -5.413.572.300 394.456.000 
 Veränderung 250.000 -22.293.000 22.543.000 --- 
 Neu 159.607.300 5.550.636.600 -5.391.029.300 394.456.000 

11 Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung 
 Bisher 287.124.700 1.941.670.100 -1.654.545.400 1.164.511.000 
 Veränderung 56.867.000 -17.180.000 74.047.000 190.992.000 
 Neu 343.991.700 1.924.490.100 -1.580.498.400 1.355.503.000 

12 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 
 Bisher 281.671.000 1.410.077.200 -1.128.406.200 3.130.523.000 
 Veränderung --- -60.466.000 60.466.000 339.966.000 
 Neu 281.671.000 1.349.611.200 -1.067.940.200 3.470.489.000 

13 Wirtschaft, Energie und Betriebe 
 Bisher 278.267.700 903.685.300 -625.417.600 427.426.000 
 Veränderung --- -6.052.000 6.052.000 --- 
 Neu 278.267.700 897.633.300 -619.365.600 427.426.000 
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Gesamtplan
Haushaltsübersicht 2025

Einzel- Einnahmen Fehlbetrag (-) Verpflichtungs-
plan Bezeichnung Ausgaben Überschuss (+) ermächtigungen

€ € € €

15 Finanzen

Bisher 256.863.000 730.519.600 -473.656.600 265.100.000
Veränderung — -1.885.000 1.885.000 193.045.000
Neu

256.863.000
728.634.600 -471.771.600 458.145.000

20 Rechnungshof
Bisher 41.200 29.831.000 -29.789.800 7.698.000
Veränderung
Neu 41

200 20.831.000 29.789.800 7.698.000

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Bisher 206.000 14.120.800 -13.914.800
Veränderung
Neu

206.000 14.120.800 13.914.800

22 Bürger- und Polizeibeauftragte/Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin
Bisher 1.000 1.565.000 -1.564.000
Veränderung
Neu

1.000 1.565.000 1.564.000

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments
Bisher 60.002.000 323.485.500 -263.483.500 967.357.200
Veränderung —— -3.235.000 3.235.000
Neu 60.002.000 320.250.500 -260.248.500

967.357.200

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke
Bisher -8.367.554.000 1.304.155.000 -9.671.709.000 3.706.365.000
Veränderung ie 16.146.000
Neu -8.367.554.000 1.320.301.000 -9.671

709.000 3.706.265.000

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten
Bisher 33.592.246.900 3.895.077.600 29.697.169.300 244.000.000
Veränderung 33.417.000 268.129.000 -234.712.000 240.000.000
Neu 33.625.663.900 4.163.206.600 29.462.457.300 484.000.000

Summe Einzelpläne 01-29

Bisher 29.168.885.900 29.168.885.900 er 44.927 .694.100
Veränderung 103.884.000 103.884.000 Se 982.333.000
Neu 29.272.769.900 29.272.769.900 er 45.910.027.100

Summe Einzelpläne 31-45

Bisher 11.396.400.200 11.396.400.200 FREE 721.711.000

--Veränderung
Neu

11.396.400.200
1

1.396.400.200
FREE

721.711.000

Summe Haushaltsplan

miBisher 40.565.286.100 40.565.286.100 45.649.405.100
Veränderung 103.884.000 103.884.000 nit 982.333.000
Neu 40.669.170.100 40.669.170.100 mi 46.631.738.100
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Gesamtplan 
Haushaltsübersicht 2025 

 
Einzel-

plan Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag (-) 
Überschuss (+) 

Verpflichtungs- 
ermächtigungen 

  € € € € 
15 Finanzen 

 Bisher 256.863.000 730.519.600 -473.656.600 265.100.000 
 Veränderung --- -1.885.000 1.885.000 193.045.000 
 Neu 256.863.000 728.634.600 -471.771.600 458.145.000 

20 Rechnungshof 
 Bisher 41.200 29.831.000 -29.789.800 7.698.000 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 41.200 29.831.000 -29.789.800 7.698.000 

21 Beauftragte/Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit 
 Bisher 206.000 14.120.800 -13.914.800 --- 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 206.000 14.120.800 -13.914.800 --- 

22 Bürger- und Polizeibeauftragte/Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin 
 Bisher 1.000 1.565.000 -1.564.000 --- 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 1.000 1.565.000 -1.564.000 --- 

25 Landesweite Maßnahmen des E-Governments 
 Bisher 60.002.000 323.485.500 -263.483.500 967.357.200 
 Veränderung --- -3.235.000 3.235.000 --- 
 Neu 60.002.000 320.250.500 -260.248.500 967.357.200 

27 Zuweisungen an und Programme für die Bezirke 
 Bisher -8.367.554.000 1.304.155.000 -9.671.709.000 3.706.365.000 
 Veränderung --- 16.146.000 --- --- 
 Neu -8.367.554.000 1.320.301.000 -9.671.709.000 3.706.365.000 

29 Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten 
 Bisher 33.592.246.900 3.895.077.600 29.697.169.300 244.000.000 
 Veränderung 33.417.000 268.129.000 -234.712.000 240.000.000 
 Neu 33.625.663.900 4.163.206.600 29.462.457.300 484.000.000 
      
 Summe Einzelpläne 01-29 
 Bisher 29.168.885.900 29.168.885.900 --- 44.927.694.100 
 Veränderung 103.884.000 103.884.000 --- 982.333.000 
 Neu 29.272.769.900 29.272.769.900 --- 45.910.027.100 
      
 Summe Einzelpläne 31-45 
 Bisher 11.396.400.200 11.396.400.200 --- 721.711.000 
 Veränderung --- --- --- --- 
 Neu 11.396.400.200 11.396.400.200 --- 721.711.000 
      
 Summe Haushaltsplan 
 Bisher 40.565.286.100 40.565.286.100 --- 45.649.405.100 
 Veränderung 103.884.000 103.884.000 --- 982.333.000 
 Neu 40.669.170.100 40.669.170.100 --- 46.631.738.100 
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Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
2024

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2024

Ermittlung des Finanzierungssaldos Mio. €

Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen

Ser
und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) 36.146,0

Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen
und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen)

nn nneen
40.303,7

irre
-4.157,7Finanzierungssaldo

Deckung des Finanzierungsdefizits

4 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt

ai
7.006,7

Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt
renin

emmeieinie 5.326,9 1.679,8

Rücklagenbewegung

Entnahmen aus Rücklagen
iin nn nina nn in a nina

mini mine
2.482,4

Zuführungen an Rücklagen
Keununnnunnennnnnnnnnnnnennnunnnnnnnennnunn

nun nnnn nenn nun nun nun nen 4,5 2.477,9

Ausgleich früherer Haushaltsjahre

Einnahmen aus Überschüssen

na a a ai anti mini
5,3

darunter:
Überschüsse der Bezirke

ernAusgaben zur Deckung von Fehlbeträgen

ai
5,3

darunter:
Fehlbetrag der Bezirke

run
5,3 0,0

Verrechnungsbewegungen

It a m m nnnie
nneeinnieeinnahmeseitige Verrechnungen 416,4

Kunnnunnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnn
nun nun nun nunausgabeseitige Verrechnungen 416,4 0,0

Summe

Su
4.157,7
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Gesamtplan 
Finanzierungsübersicht 
2024 

Gesamtplan 
 

Finanzierungsübersicht 2024 
 

 

Ermittlung des Finanzierungssaldos 
 

Mio. € 

 1. Einnahmen  
 (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen 
 und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................  

 
 

36.146,0 

 2.  Ausgaben 
 (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen 
 und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................  

 
 

40.303,7 

 3. Finanzierungssaldo .............................................................................................................  -4.157,7 

 

Deckung des Finanzierungsdefizits 

 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 
 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................ 

 
7.006,7 

 

 Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt ............................... 5.326,9 1.679,8 

 5. Rücklagenbewegung 
 Entnahmen aus Rücklagen ..................................................................... 2.482,4 

 

 Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 4,5 2.477,9 

 6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre 
 Einnahmen aus Überschüssen ............................................................... 

darunter: 
Überschüsse der Bezirke ........................................................................ 

 
5,3 

 
0 

 

 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. 
 darunter: 
 Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................ 

5,3 
 

5,3 

 
 

0,0 

 7. Verrechnungsbewegungen 
 einnahmeseitige Verrechnungen ............................................................. 

 
416,4 

 

 ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 416,4 0,0 

 8. Summe ..................................................................................................................................  4.157,7 
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Gesamtplan
Finanzierungsübersicht

2025
Gesamtplan

Finanzierungsübersicht 2025

Ermittlung des Finanzierungssaldos Mio. €

Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen
und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) 36.827,3

Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen
und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) 40.220,5

Finanzierungssaldo -3.393,2

Deckung des Finanzierungsdefizits

4 Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt 6.388,6

Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt 5.411,8 976,8

Rücklagenbewegung

2.435,4Entnahmen aus Rücklagen

Zuführungen an Rücklagen 19,0 2.416,4

Ausgleich früherer Haushaltsjahre

Einnahmen aus Überschüssen 0,0

darunter:
Überschüsse der Bezirke

RR
0,0

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0,0
darunter:
Fehlbetrag der Bezirke

SEEN EEE EEE 0,0 0,0

Verrechnungsbewegungen

426,6einnahmeseitige Verrechnungen

426,6 0,0ausgabeseitige Verrechnungen

Summe 3.393,2
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Gesamtplan 
Finanzierungsübersicht 

2025 
Gesamtplan 

 
Finanzierungsübersicht 2025 

 

 

Ermittlung des Finanzierungssaldos 
 

Mio. € 

 1. Einnahmen  
 (ohne Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen 
 und Einnahmen aus Überschüssen sowie Verrechnungen) ................................................  

 
 

36.827,3 

 2.  Ausgaben 
 (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen 
 und Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen sowie Verrechnungen) ..............................  

 
 

40.220,5 

 3. Finanzierungssaldo .............................................................................................................  -3.393,2 

 

Deckung des Finanzierungsdefizits 

 4. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 
 Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt ................................................ 6.388,6 

 

 Ausgaben zur Tilgung von Krediten am Kreditmarkt  .............................. 5.411,8 976,8 

 5. Rücklagenbewegung 
 Entnahmen aus Rücklagen ..................................................................... 

 
2.435,4 

 

 Zuführungen an Rücklagen ..................................................................... 19,0 2.416,4 

 6. Ausgleich früherer Haushaltsjahre 
 Einnahmen aus Überschüssen ............................................................... 

darunter: 
Überschüsse der Bezirke ........................................................................ 

 
0,0 

 
0,0 

 

 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................. 
 darunter: 
 Fehlbetrag der Bezirke ............................................................................ 

0,0 
 

0,0 

 
 

0,0 

 7. Verrechnungsbewegungen 
 einnahmeseitige Verrechnungen ............................................................. 

 
426,6 

 

 ausgabeseitige Verrechnungen ............................................................... 426,6 0,0 

 8. Summe ..................................................................................................................................  3.393,2 
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Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan
2024

Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2024

I. Einnahmen aus Krediten (brutto) In Mio. EUR

1. aus Kreditmarktmitteln(2902/32500) 7.006,8

0,02. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32

Summe I 7.006,8

Il. Tiigungsausgaben für Kredite

1. für Kreditmarktmittel(2902/32500) 5.323,9

2. Tilgung der notsituationsbedingten Kredite aus dem Jahr 2020 (2902/32502) 0,0

3,13. Tilgung von Immobilienkrediten (2990/59101)

4. für Kredite im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) 16,1

Summe Il 5.343,1

III. Einnahmen aus Krediten

1. aus Kreditmarktmitteln(Abschnitt | Nr.1 abzgl. Abschnitt II Nr. 1, 2 und 3) 1.679,8

2. aus anderen Krediten (Abschnitt | Nr.2 abzgl. Abschnitt II Nr.4) -16,1

Summe Ill (Summe | abzgl. Summe Il) 1.663,7
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Gesamtplan 
Kreditfinanzierungsplan 
2024 

Gesamtplan 
 

Kreditfinanzierungsplan 2024 
 

 

I. Einnahmen aus Krediten (brutto) 
 

In Mio. EUR 

1. aus Kreditmarktmitteln (2902/32500) ............................................................................. 7.006,8 

2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 ........................................................ 0,0 

Summe I 7.006,8 

  

II. Tilgungsausgaben für Kredite  

1. für Kreditmarktmittel (2902/32500) ................................................................................. 5.323,9 

2. Tilgung der notsituationsbedingten Kredite aus dem Jahr 2020 (2902/32502) .............. 0,0 

3. Tilgung von Immobilienkrediten (2990/59101) ............................................................... 3,1 

4. für Kredite im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) ...................................................... 16,1 

Summe II 5.343,1 

  

III. Einnahmen aus Krediten  

1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 abzgl. Abschnitt II Nr. 1, 2 und 3)  ................... 1.679,8 

2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 abzgl. Abschnitt II Nr.4) .................................... -16,1 

Summe III (Summe I abzgl. Summe II) 1.663,7 
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Gesamtplan
Kreditfinanzierungsplan

2025
Gesamtplan

Kreditfinanzierungsplan 2025

I. Einnahmen aus Krediten (brutto) in Mio. EUR

1. aus Kreditmarktmitteln(2902/32500) 6.388,6

2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 0,0

Summe | 6.388,6

Il. Tiigungsausgaben für Kredite

1. für Kreditmarktmittel(2902/32500) 5.408,7

2. Tilgung der notsituationsbedingten Kredite aus dem Jahr 2020 (2902/32502) 0,0

3. Tilgung von Immobilienkrediten (2990/59101) 3,1

4. für Kredite im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) 14,5

Summe II 5.426,3

Il. Einnahmen aus Krediten

1. aus Kreditmarktmitteln(Abschnitt | Nr.1 abzgl. Abschnitt II Nr. 1, 2 und 3) 976,8

2. aus anderen Krediten (Abschnitt | Nr.2 abzgl. Abschnitt II Nr.4) -14,5

Summe Ill (Summe | abzgl. Summe Il) 962,3
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Gesamtplan 
Kreditfinanzierungsplan 

2025 
Gesamtplan 

 
Kreditfinanzierungsplan 2025 

 

 
I. Einnahmen aus Krediten (brutto) 
 

in Mio. EUR 

1. aus Kreditmarktmitteln (2902/32500) ............................................................................. 6.388,6 

2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 ........................................................ 0,0 

Summe I 6.388,6 

  

II. Tilgungsausgaben für Kredite  

1. für Kreditmarktmittel (2902/32500) ................................................................................. 5.408,7 

2. Tilgung der notsituationsbedingten Kredite aus dem Jahr 2020 (2902/32502) .............. 0,0 

3. Tilgung von Immobilienkrediten (2990/59101) ............................................................... 3,1 

4. für Kredite im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) ...................................................... 14,5 

Summe II 5.426,3 

  

III. Einnahmen aus Krediten  

1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 abzgl. Abschnitt II Nr. 1, 2 und 3)  ................... 976,8 

2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 abzgl. Abschnitt II Nr.4) .................................... -14,5 

Summe III (Summe I abzgl. Summe II) 962,3 
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Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo

des Berliner Haushalts 2024 und 2025

Ansatz Ansatz Ansatz Ist
2024 2025 2023 2022

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)

35.482 36.392 34.530 36.551Einnahmen der laufenden Rechnung

Ausgaben der laufenden Rechnung 35.202 36.253 32.415 32.962

Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) 280 139 2.115 3.589

Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)

Einnahmen der Kapitalrechnung 1.043 728 887 871

darunter Zuweisungen für Investitionen
nennen einen

879 588 694 634

ne
neue. 13 13 17 20Vermögensaktivierung

Ausgaben der Kapitalrechnung 5.262 4.814 4.096 3.711

darunter Investitionsausgaben

er
5.148 4.702 3.993 3.632

.uunun -4.218 -4.086 -3.209 -2.839Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)

nachrichtlich:

Globalpositionen (Saldo) -220 554 -1.502 0-

Finanzierungssaldo Aunnnununnunnnnunnunnun
nun nun nn nun un nun nun nn nun unnnnunnn -4.158 -3.393 -2.596 750
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Betriebshaushalt/Vermögenshaushalt 
Einnahmen und Ausgaben sowie Finanzierungssaldo 

des Berliner Haushalts 2024 und 2025 
 

 

 Ansatz Ansatz Ansatz Ist 
 2024 

Mio. € 
2025 
Mio. € 

2023 
Mio. € 

2022 
Mio. € 

Laufende Rechnung (Betriebshaushalt)     

Einnahmen der laufenden Rechnung ...............................  35.482 36.392 34.530 36.551 

Ausgaben der laufenden Rechnung .................................  35.202 36.253 32.415 32.962 

Saldo der laufenden Rechnung (Betriebshaushalt) ....  280 139 2.115 3.589 

     

Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt)     

Einnahmen der Kapitalrechnung ......................................  1.043 728 887 871 

 darunter Zuweisungen für Investitionen ......................  879 588 694 634 

  Vermögensaktivierung ..................................  13 13 17 20 

Ausgaben der Kapitalrechnung ........................................  5.262 4.814 4.096 3.711 

 darunter Investitionsausgaben ....................................  5.148 4.702 3.993 3.632 

Saldo der Kapitalrechnung (Vermögenshaushalt) ......  -4.218 -4.086 -3.209 -2.839 

     

nachrichtlich:     

Globalpositionen (Saldo) ..................................................  -220 554 -1.502 0- 

     

Finanzierungssaldo ........................................................  -4.158 -3.393 -2.596 750 
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